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1 Einführung 

 Ziel und Zweck der Planung 

Die Einheitsgemeinde Stadt Oebisfelde-Weferlingen plant im Ortsteil Bösdorf die Er-
richtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage. Der Aufstellungsbeschluss erfolgte am 
08.03.2022. 

Die Solar Provider Group beabsichtigt, eine Freiflächen-Photovoltaikanlage auf einer 
Gesamtfläche von ca. 18,69 ha in der Gemarkung Bösdorf zu errichten. 

 

  Lage im Raum 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 1: Lage der Einheitsgemeinde Stadt Oebisfelde-Weferlingen in Sachsen Anhalt  
Quelle: Landesamt für Geoinformation und Vermessung in Sachsen-Anhalt 

 

 

Das Plangebiet liegt in Sach-

sen-Anhalt, etwa mittig an der 

westlichen Grenze zu Nieder-

sachsen, im Landkreis Börde. 

Es befindet sich mit seinem 

ländlich geprägten Siedlungs-

raum in der Einheitsgemeinde 

der Stadt Oebisfelde-Wefer-

lingen, im Ortsteil Bösdorf. 

Bösdorf ist ein Rundlingsdorf 

mitten im Drömling und liegt in 

ca. 6 km Entfernung zum Zen-

trum Oebisfelde. 
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Abb. 2: TK mit Lage des Plangebietes innerhalb der Gemarkung Bösdorf 
 
Innerhalb der Gemarkung Bösdorf liegt das geplante Gebiet an der südlichen 
Gemarkungsgrenze. 

 Geltungsbereich 

 
Abb. 3: Geltungsbereich Bösdorf 
Quelle: Luftbild mit Eigendarstellung ohne Maßstab 
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Der Geltungsbereich grenzt im Norden an die Bahnlinie. Im Süden findet er teilweise 
seinen Abschluss an der Landesstraße, umgeht beidseitig die zwei kleinen Wald-
stücke, sodass die Schattenbereiche jeweils für die Einfriedungen und Sicherheitsab-
stände genutzt werden können.  
 

Gemarkung Flur Flst Fläche m² Flächenanteil 

Bösdorf 1 51/1 31.620 gesamt 

Bösdorf 3 273 402.630 teilweise 

Bösdorf 1 53 6.660 teilweise 

Bösdorf 3 11 4.040 teilweise 

Bösdorf 3 12 6.790 teilweise 

Bösdorf 3 18 890 teilweise 
 

Die Flächen sind mit einem langfristigen Pachtvertrag über einen ortsansässigen 
Landwirt sowie über die Stadt Oebisfelde-Weferlingen gesichert. 

 

 Vorhabenplanung 

Der Geltungsbereich grenzt im Norden an der Bahnlinie (Regionalbahn 36 Magdeburg 
- Wolfsburg) nahe der Bahnstation Bösdorf und reicht bis an die Landestraße 24. Das 
südliche Teilgebiet der Fläche umfasst eine zugeschüttete, rekultivierte Kiesgrube. Der 
mittlere Bereich zwischen den kleinen Wäldchen bleibt begehbar. Es wird der südliche 
und der nördliche Bereich getrennt voneinander eingezäunt. Der nördliche Bereich ist 
eine landwirtschaftliche Nutzfläche mit niedrigen Bodenwertzahlen. Das Planungs-
gebiet umfasst die Grundstücke in der Gemarkung Bösdorf in der Flur 1 die Flurstücke 
51/1 und teilweise das Flurstück 53 sowie in der Flur 3 anteilig die Flurstücke 273, 11, 
12 und 18. Die Flurstücke 51/1 und Teilstück aus 273 sind über einen 30-jährigen 
Pachtvertrag gesichert. Die restlichen Flurstücke werden von der Stadt Oebisfelde- 
Weferlingen zur Verfügung gestellt. Es ist beabsichtigt, dass das Gelände multifunk-
tional genutzt werden soll wie z. B. durch die Weidung von Schafen zwischen den 
Modulreihen. Für die Solarmodulaufständerung wird auf Grund der Lage eine Südaus-
richtung der Module geplant. Der höchste Punkt der Module liegt bei 4 m über dem 
Erdboden und der niedrigste Punkt bei 1,5 m. Es wird eine bodenschonende 
Fundamentierung mit gerammten Stahlstützen bzw. Punktfundamenten an der 
Einfriedung erfolgen. 

Mit der Errichtung von ca. 36.430 Solarmodulen mit einer Leistung von ca. 17 MW 
- das entspricht in etwa der Versorgung von 2.770 Haushalten - wird Solarenergie ge-
wonnen. Ferner wird die Solar Provider Group die Standortgemeinde mit 0,2 ct pro 
kW/h produzierten Stroms unterstützen. Die Bereiche der südlichen und nördlichen 
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Modulfelder werden getrennt eingezäunt, um die Begehbarkeit der umlaufenden Wege 
auch weiterhin gewährleisten zu können. Damit wird dem Wunsch der Bevölkerung 
Rechnung getragen. 

Darüber hinaus soll das Gelände ergänzend mit der Anpflanzung von Strauch-Hecken 
eingegrenzt werden, um zum einen den erforderlichen Beitrag zum ökologischen Aus-
gleich wegen des Eingriffs in den Naturhaushalt zu leisten, als auch zum anderen 
einen Sichtschutz herzustellen. 

Die Zufahrt zum Plangebiet wird über die Landestraße 24 angestrebt. Das Gelände 
wird verkehrstechnisch ohnehin wenig frequentiert. Lediglich Wartungsfahrzeuge fah-
ren das Gebiet an. 

 

 
Abb. 4: Ausschnitt aus dem Vorhaben und Erschließungsplan Stand März 2024 (zu Übersichtszwecken stark verkleinert. 
Originalgröße im Anhang 
Quelle: Solar Provider Group 
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2 Rechtsgrundlagen 

Die Einheitsgemeinde Stadt Oebisfelde-Weferlingen plant einen vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan für eine Freiflächen-Photovoltaikanlage im westlichen Gemarkungs-
gebiet von Bösdorf, zwischen der Landesstraße 24 auf der linken Straßenseite in Rich-
tung Calvörde und südlich der Bahnlinie R 36 Magdeburg-Wolfsburg. Photovoltaik-
Freiflächenanlagen werden in der Regel als raumbedeutsam eingestuft und unter-
liegen damit den Zielen der Raumordnung. Zudem gehören PVFA nicht zu den gemäß 
§ 35 BauGB privilegierten Vorhaben im Außenbereich, sodass für ihre Errichtung 
regelmäßig ein Bauleitplanverfahren notwendig ist.  

Der Bauleitplan wurde gemäß § 8 Abs. 4 BauGB in Verbindung mit § 12 Abs. 1 BauGB 
aufgestellt.  

Von dem im Aufstellungsbeschluss genannten Parallelverfahren nach § 8 Abs.3 
BauGB möchte die Stadt Oebisfelde-Weferlingen Abstand nehmen und einen vor-
zeitigen vorhabenbezogenen Bebauungsplan nach § 8 Abs. 4 Bau GB aufstellen. 

Der Aufstellungsbeschluss wird dahingehend geändert. 

Das Plangebiet wird als Sondergebiet nach § 11 (2) BauNVO mit der Zweckbestim-
mung „Solar" entwickelt. Der Antragsteller hat sämtliche Kosten des Verfahrens der 
Planung und der Umsetzung zu tragen. Der Vorhaben- und Erschließungsplan wird 
mit dem Durchführungsvertrag Bestandteil des Bebauungsplanes. 

Die Änderung des Flächennutzungsplanes erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt. 

 

 Gesetze, Verordnungen, Vorschriften 

 Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt (BauO LSA) vom 20.12.2005 (GVBI. LSA 
S. 769) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10.09.2013 (GVBI. LSA S. 440) 
einschließlich aller rechtsgültigen Änderungen, 

 Baugesetzbuch (BauGB): in der Fassung der Bekanntmachung vom 3.11.2017 
(BGBl. I S. 3634), einschließlich aller rechtsgültigen Änderungen. 

 Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), einschließlich aller rechtsgültigen Änderungen. 

 Planzeichenverordnung (PlanzV) in der Fassung vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991, 
S. 58), einschließlich aller rechtsgültigen Änderungen. 

 Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen - 4. BImSchV, in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 31. Mai 2017 (BGBl. I Nr. 33 vom 08.06.2017 S. 1440) 
einschließlich aller rechtsgültigen Änderungen, 
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 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (Kommunalverfas-
sungsgesetz - KVG LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288) in der gültigen 
Fassung 

 Wasserhaushaltsgesetz Sachsen-Anhalt (WHG) vom 31.07.2009 (BGBl. I  
S. 2585), in der aktuell gültigen Fassung 

 Wassergesetz für das Land Sachsen-Anhalt (WG LSA) vom 16. März 2011 
(GVBl. LSA S. 492), in der aktuell gültigen Fassung. 

 

 Vervielfältigungen 

Die rechtliche Grundlage der Bauleitplanung ist im Baugesetzbuch (BauGB): in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), einschließ-
lich aller rechtsgültigen Änderungen definiert. 

Auf der Grundlage der Flurkarte und des Luftbildes vom Landesamt für Vermessung 
und Geoinformation Sachsen-Anhalt erfolgte die Erstellung der Planzeichnung vom 
Plangebiet. 

Die Vervielfältigungserlaubnis lautet: 

(c)GeoBasis-DE / LVermGeo LSA / A18/1-6022664/2011  
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3 Planungsvorgaben 

 Landes- und Regionalplanungen 

Ziele und Grundsätze der Raumordnung sind im Landesentwicklungsplan Sachsen-
Anhalt und dem Regionalen Entwicklungsplan der Region Magdeburg definiert.  
Oebisfelde und Weferlingen bilden ein räumlich geteiltes Grundzentrum innerhalb der 
Einheitsgemeinde. Der Ort Bösdorf liegt östlich vom Stadtgebiet Oebisfelde. 

Im Landesentwicklungsplan Sachsen-Anhalt (LEP) 2010 befindet sich das Plangebiet 
in keinen Vorrang- oder Vorbehaltsgebiet. Im 1. Entwurf LEP 2024 liegt es im 
Vorranggebiet für Wassergewinnung. Der Regionale Entwicklungsplan Magdeburg 
(REP MD) 2006 weist die Lage in einem Vorbehaltsgebiet für Wassergewinnung auf. 
Die Überarbeitung des REP MD befindet sich im 3. Entwurf. Mit Beschluss vom 
28.06.2023 befindet sich dieser zurzeit in der Träger- und Öffentlichkeitsbeteiligung. 
Im 3. Entwurf des REP MD liegt der Geltungsbereich teilweise im Vorranggebiet für 
Wassergewinnung. 

Abb. 5:Ausschnitt aus dem REP MD mit eigener Kennzeichnung der Lage des Vorhabens  
Quelle: Auszug aus dem Regionalen Entwicklungsplan für die Planungsregion Magdeburg, 3. Entwurf 2023  
 
Durch das geplante Vorhaben die Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage 
werden keine negativen Einflüsse auf dem Wasser- und Naturhaushalt erwartet, die 
dem Ziel der Vorrangfunktion Wassergewinnung entgegen stehen. 
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 Flächennutzungsplanung 

 
Abb. 6: Ausschnitt aus dem 2. Entwurf FNP der Einheitsgemeinde Stadt Oebisfelde-Weferlingen 2020 mit eigene Darstellung 
rot gepunkteter Geltungsbereich, 

 
Der in Bearbeitung befindliche Flächennutzungsplan der Stadt Oebisfelde -
Weferlingen weist im 2. Entwurf die geplante Fläche größtenteils als landwirtschaft- 
liche Fläche aus. Ein 3. Entwurf ist in der Abwägung und in Planung.  

Der südliche Planbereich liegt im ehemaligen Kiesabbaugebiet und grenzt östlich an 
eine aktive Tagebaufläche zur Gewinnung von Kies und Betonzuschlagstoffen. 

Beide Flächen befinden sich in der Trinkwasserschutzzone III. 

 

 Konzept zur Ausweisung von Flächen für Photovoltaik-
Freiflächenanlagen (PVFA) 

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) hat dazu im April 
2022 das Überblickspapier Osterpaket veröffentlicht. Dabei handelt es sich um die 
größte energiepolitische Novelle seit Jahrzehnten, die den Ausbau erneuerbarer Ener-
gien umfassend beschleunigen soll. Über verschiedene Gesetzesanpassungen und 
andere Maßnahmen soll der Importbedarf fossiler Energien schnellstmöglich drastisch 
gesenkt werden. So soll die Stromversorgung in ganz Deutschland bereits 2035 
nahezu vollständig auf erneuerbaren Energien beruhen. Um dieses Ziel erreichen zu 
können, sollen unter anderem neue Flächen für den Ausbau der Photovoltaik bereit-
gestellt werden1. 

                                            

1 vgl. BMWK, 2022 
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Die Stadt hat ein Konzept zur Ausweisung von Flächen für Photovoltaik-Freiflächen-
anlagen (PVFA) erarbeitet. 

Das Konzept soll die Grundlage für weitere planerischen Schritte sein. Die hier ermit-
telten Flächen, die sich für die Nutzung von solarer Strahlungsenergie über PVFA eig-
nen, sollen als Flächenvorschläge in der kommunalen Bauleitplanung berücksichtigt 
werden. So kann zukünftig Konflikten der PVFA mit anderen städtebaulichen Nut-
zungen vorgebeugt werden.  

In der Verordnung über Gebote für Freiflächenanlagen auf Ackerland in benachteilig-
ten Gebieten (Freiflächenanlagenverordnung - FFAVO) vom 15.02.2022 werden die 
benachteiligten Gebiete, die gemäß § 37 (1) Nr. 2 Buchst. h EEG für förderfähige Frei-
flächenanlagen zur Verfügung stehen, definiert. Sie legt unter anderem Gebiete fest, 
welche z. B. auf Grund ihrer geringeren Fruchtbarkeit in der Landwirtschaft für einen 
Nutzungswandel in Betracht gezogen werden sollen. In der Stadt Oebisfelde-Wefer-
lingen betrifft dies unter anderen auch Bösdorf. 

 

Hier Auszug aus Punkt 9 Seite 38 PVFA Konzept 

Bösdorf 1 

 
Abb. 7 Quelle: Abb. 3 Ausschnitt aus Blatt-Nr.: 04 PVFA-Konzept- hier: Bösdorf 

 

Bösdorf 1 

Die Fläche nordwestlich von Bösdorf befindet sich vollständig innerhalb der 
Potentialflächen für die Ausweisung von Flächen für PVFA (siehe Kapitel 5.1 PVFA- 
Konzept). Allerdings würde der in den städtebaulichen Abwägungskriterien 
festegelegte Mindestabstand zwischen zwei PVFA von 2 km der Ausweisung der 

1

  

 

2
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geplanten PVFA entgegenstehen. In diesem Fall ist es jedoch so, dass der Stadtrat 
der Stadt Oebisfelde-Weferlingen bereits am 08.03.2022 den Aufstellungsbeschluss 
für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan beschlossen hat. Um diesen gezeigten 
Planungswillen weiter aufrechtzuerhalten, wird die geplante PVFA in Bösdorf im 
vorliegenden Konzept genauso behandelt, wie bereits bestehende Anlagen. Diese 
haben grundsätzlich Bestandsschutz und werden von Aussagen des vorliegenden 
Konzeptes nicht berührt. Für die Beibehaltung der geplanten Anlage spricht zudem, 
dass sie innerhalb von Potentialflächen liegt und die Gesamtfläche aus bestehender 
und geplanter Anlage die festgelegte Maximalfläche von 50 ha je PVFA (siehe Kapitel 
7 PVFA-Konzept) nicht überschreitet. Die Fläche der geplanten PVFA befindet sich 
teilweise im Gebiet einer Wüstung gemäß der historischen Landesaufnahme Der hier 
dargestellte Flächenumgriff von 17,68 ha wird als Sondergebiet mit der 
Zweckbestimmung Solar in den in Aufstellung befindlichen Flächennutzungsplan Stadt 
Oebisfelde-Weferlingen übernommen. 

 

Das gesamte PVFA-Konzept liegt auf der Internetseite der Stadt (https://www.stadt-
oebisfelde-weferlingen.de). Es kann auch auf Verlangen zu geschickt werden. 

 

4 Rahmenbedingungen und öffentliche Belange 

 Erfordernis der Planung 

Vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen in der Energiepolitik kommt dem 
verstärkten Ausbau der Photovoltaik eine wichtige Rolle zu. Das Bundesministerium 
für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) hat dazu im April 2022 das Überblickspapier 
Osterpaket veröffentlicht. Der Bundestag hat am 7. Juli 2022 das Gesetz zu Sofort-
maßnahmen für einen beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien und weite-
ren Maßnahmen im Stromsektor beschlossen. Das EEG weist auch förderfähige 
Flächen aus, welche als Flächen mit Positivkriterien gelten (§ 48 Abs.1 Nr. 3c aa-cc 
EEG). Dazu zählen: 

• Flächen 500 m längst von Autobahnen oder Schienenwegen 
(bestehende sowie stillgelegt, mit Widmung), 

• bereits versiegelte Flächen bei Aufstellung oder Änderung des Bebauungsplanes, 

• Konversionsflächen aus wirtschaftlicher, verkehrlicher, wohnungsbaulicher oder 
militärischer Nutzung (darunter landwirtschaftliche oder industrielle Brachen, 
Altdeponien, Abraumhalden, Lagerplätze, Bergbaufolgestandorte). 

Im § 2 EEG 2023 wird festgelegt, dass die Errichtung und der Betrieb von Anlagen 
sowie den dazugehörigen Nebenanlagen im überragenden öffentlichen Interesse lie-
gen und dienen der öffentlichen Sicherheit. Bis die Stromerzeugung im Bundesgebiet 

https://www.stadt-oebisfelde-weferlingen.de/
https://www.stadt-oebisfelde-weferlingen.de/
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nahezu treibhausgasneutral ist, sollen die erneuerbaren Energien als vorrangiger Be-
lang in die jeweils durchzuführenden Schutzgüterabwägungen eingebracht werden. 

Die Stadt Oebisfelde-Weferlingen will im Interesse des Klimaschutzes einen Beitrag 
zur Erhöhung des Anteils an erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung leisten. 
Das Plangebiet bietet sich durch seine Lage entlang der Bahnlinie, eine geringe 
Bodenfruchtbarkeit und die stillgelegte Kiesgrube entlang der Landesstraße für die An-
siedlung einer PV-Freiflächenanlage an. Es liegt innerhalb der Potentialflächen (siehe 
PVFA-Konzept Stand März 2023). Die flächenhafte Darstellung in Grün stellen die 
Potentialflächen dar. Die schraffierte grüne Fläche sind benachteiligte Gebiete gem. 
Freiflächenanlagenverordnung (FFAVO). Bei den im Konzept festgelegten 
städtebaulichen Abwägungskriterien würde der Mindestabstand zwischen zwei PVFA 
von 2 km der Ausweisung der geplanten PVFA entgegenstehen. Da die Stadt 
Oebisfelde-Weferlingen und die Bürger von Bösdorf sich bereits Anfang 2022 intensiv 
mit der Planung auseinandergesetzt haben und der Aufstellungsbeschluss am 
08.03.2022 für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan beschlossen hat, wird der 
Planungswille der Stadt auch weiter aufrechtgehalten. Ein entscheidender Grund dafür 
war, dass die Gesamtfläche aus bestehender und geplanter Anlage nicht die im PVFA- 
Konzept festgelegte Maximalfläche von 50 ha je PVFA überschreitet. Der hier darge-
stellte geplante Bereich wird als sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung 
Solar ausgewiesen. 

 

Abb. 7: Grundlagen aus PVFA-Konzept März 2023 mit Bestands- und Planbereich 

 



BP Bösdorf Freiflächen-Photovoltaikanlage -Vorentwurf-  

12 

 

 Wasser 

Im Plangebiet des Bebauungsplanes bzw. unmittelbar angrenzend befinden sich vier 
Gewässer zweiter Ordnung. Ein Graben bildet dabei einen Teil der östlichen Plan-
gebietsgrenze Die Gräben unterliegen dem Zuständigkeitsbereich des Unterhaltungs-
verbandes Obere Ohre. 

Das Plangebiet entwässert in Richtung des Wassereinzugsgebietes Landgraben 
Rätzlingen, welches zum Koordinierungsraum Mittlere Elbe/Elde mit dem unter-
geordneten Betrachtungsraum Ohre gehört. 

 

 
Der südliche Teil des Plangebietes liegt 
in der Trinkwasserschutzzone III des 
Wasserwerkes Oebisfelde (WSG 
Oebisfelde-VO). (blaue Schraffur) 
Trinkwasserschutzgebiete sind 
Gebiete, in denen zum Schutz von 
Gewässern (Grundwasser, oberirdische 
Gewässer) vor schädlichen Einflüssen 
besondere Ge- und Verbote gelten. 

Abb. 8:   Trinkwasserschutzzone des WEG Oebisfelde-VO 
Quelle: Mit Erlaubnis des Landesamtes für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt. 
Nummer: LVermGeo/A7-097-2006-14 

 
Es gelten Verbote bzw. Nutzungseinschränkungen gemäß Anlage 3 der Wasser-
schutzgebietsverordnung Oebisfelde vom 26.05.2014, veröffentlicht im Amtsblatt vom 
11.06.2014. Bei Entwicklungen in den Bereichen kann die untere Wasserbehörde auf 
Antrag gemäß § 3 der Wasserschutzgebietsverordnung von den Schutzbestimmungen 
und Pflichten dieser Verordnung befreien. 
Vom geplanten Vorhaben die Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage werden 
keine negativen Einflüsse auf den Wasser- und Naturhaushalt erwartet, die dem Ziel 
der Vorrangfunktion Wassergewinnung entgegenstehen. 
Eine Trinkwasserversorgung am Standort ist nicht vorgesehen. 
 

 Altlasten und Bodenschutz 

In dem nach § 9 BodSchAG LSA geführten Kataster schädlicher Bodenveränderungen 
und Altlasten (Altlastenkataster) sind für den ausgewiesenen Geltungsbereich des Be-
bauungsplans keine Altlastenverdachtsflächen und Altlasten bekannt.  
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Werden bei den weiteren Erdbauarbeiten im Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
kontaminierte Bodenbereiche aufgeschlossen, sind diese der unteren Bodenschutz-
behörde zur Prüfung und Bewertung anzuzeigen. Gemäß § 3 BodSchAG LSA besteht 
eine Mitteilungspflicht bei einem Aufschluss schädlicher Bodenveränderungen und Alt-
lasten gegenüber der unteren Bodenschutzbehörde. Grundstückseigentümer sind ver-
pflichtet, Maßnahmen zur Abwehr der von ihrem Grundstück ausgehenden Gefahren 
für Boden und Gewässer zu ergreifen. Diese Maßnahmen können zur Sanierung von 
Bodenkontamination führen. 

 Bergbauberechtigungen 

Das südliche Plangebiet liegt in einer ehemaligen Kiesabbaufläche, welche im Jahr 
2010 von der Containerdienst GmbH Lutz Müller verfüllt, geprüft und zur Nachnutzung 
freigegeben wurde. Durch einen Weg getrennt, wurde in östlicher Richtung ein 
weiteres Abbaugebiet erschlossen. Die Kiesgrube dient zur Herstellung von Beton-
zuschlagstoffen. Die Zufahrt zur Kiesgrube und der westlich angrenzende Weg bleiben 
erhalten und für die Öffentlichkeit benutzbar. 

 

 Bodenverhältnisse, Bodenbelastungen 

Ein Bodengutachten liegen nicht vor. Für den südlichen Planbereich liegen im Rahmen 
des Kiesabbaus Aufschlussbohrungen als Projekt Pegelstandorte aus dem Jahre 1999 
vor. Auf Grund der allgemeinen geologischen Situation ist davon auszugehen, dass 
für eine Bebauung geeignete Untergrundverhältnisse vorliegen. Die Gründungsbe-
dingungen sind vor der Errichtung baulicher Anlagen bodengutachterlich zu unter-
suchen. 

 

 Denkmalschutz und Archäologie 

Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 5 BauGB sind bei der Aufstellung und bei der Änderung der 
Bauleitpläne, insbesondere auch die Belange der Baukultur, des Denkmalschutzes 
und der Denkmalpflege zu berücksichtigen. Nach derzeitigem Kenntnisstand befinden 
sich im Plangebiet keine Bau- und Kunstdenkmale und auch keine punktuellen oder 
flächigen Bodendenkmale. Laut einer historischer Landesaufnahme grenzt das Gebiet 
an eine Wüstung / Wüstungsstruktur (LDA Datenauszug 26.06.23). 

 

Die bauausführenden Betriebe sind auf die Einhaltung der gesetzlichen Meldepflicht 
im Falle unerwartet freigelegter archäologischer Funde oder Befunde hinzuweisen.  

Nach § 9 (3) des Denkmalschutzgesetzes von Sachsen-Anhalt sind Befunde mit den 
Merkmalen eines Kulturdenkmales „bis zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige 
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unverändert zu lassen“. Innerhalb dieses Zeitraumes wird über die weitere Vorgehens-
weise entschieden. Bei Feststehen der Denkmaleigenschaft finden weitere Schutzvor-
schriften des Denkmalschutzgesetzes Anwendung. Es gilt die Erhaltungspflicht nach 
§ 9 Abs. 1 und 2 und die Genehmigungspflicht nach § 14 Abs. 1 DenkmSchG. Soweit 
erforderlich, kann diese gemäß§ 14 Abs. 9 Auflagen zu einer fachgerechten Dokumen-
tation enthalten 

Der Beginn von Erdarbeiten ist rechtzeitig vorher dem Landesamt für Denkmalpflege 
und Archäologie sowie der zuständigen Unteren Denkmalbehörde anzuzeigen (§ 14 
Abs. 2 DenkmSchG LSA) 

 

 Kampfmittelfreiheit 

Bei neuen Erdaufschlüssen ist der Nachweis der Kampfmittelfreiheit einzuholen. Der 
Antrag wurde an den Landkreis Börde, Sachgebiet Ordnung und Sicherheit gestellt. 
Die Kampfmittelüberprüfung ergab (lt. Schreiben vom 09.06.2023) auf der Grundlage 
der derzeitig vorliegenden Belastungskarten und Erkenntnisse, dass der Geltungs-
bereich nicht als Kampfmittelverdachtsfläche ausgewiesen ist. Bei Maßnahmen an der 
Oberfläche sowie bei Tiefbauarbeiten oder sonstigen erdeingreifenden Maßnahmen 
ist nicht mit dem Auffinden von Kampfmitteln zu rechnen. Da ein Auffinden von Kampf-
mitteln bzw. Resten davon nie ganz auszuschließen sind, wird auf die Möglichkeit des 
Auffindens von Kampfmitteln und auf die Bestimmungen der Gefahrenabwehr-
verordnung zur Verhütung von Schäden durch Kampfmittel (KampfM-GAVO vom 
20.04.2015 (GVBL LSA Nr. 8/2015 S. 167 ff.) hingewiesen. 

 

 Ver- und Entsorgung 

Strom 

Als notwendige Infrastruktur sind Verkabelungen erforderlich, die entlang der Reihen 
an der Unterseite der Module, unterirdisch verlegt werden. 

Zuständiger Netzbetreiber ist die Avacon Netz GmbH. Die erzeugte Elektroenergie 
wird über eine Leitung dem Einspeisepunkt der Avacon Netz GmbH zugeführt. 
Trinkwasser 

Die Versorgung mit Trinkwasser erfolgt in Bösdorf über die Heidewasser GmbH. 
Eine Trinkwasserleitung ist für die Photovoltaikanlage nicht erforderlich. 
Schmutzwasser/Niederschlagswasser 

Die Aufgaben der Abwasserbeseitigung und des Niederschlagswassers werden in 
Bösdorf über den Abwasserverband Haldensleben „Untere Ohre“ gewährleistet. Beim 
Betreiben der Photovoltaikanlagen fällt jedoch kein Schmutzwasser an. 
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Das Niederschlagswasser im Planbereich wird auf natürliche Art in den anstehenden 
Untergrund versickert. Notwendige neue Zufahrten und Wege erhalten eine ver-
sickerungsfähige Befestigung. Es sind keine zusätzlichen Versickerungsanlagen er-
forderlich. 

 

Telekommunikation/Breitbandversorgung 

Im Ort befinden sich zahlreiche Telekommunikationslinien der Telekom, die ein hoch-
modernes Telekommunikationsnetz bilden. Die Stadt Oebisfelde-Weferlingen stellt ein 
flächendeckendes kommunales Breitbandnetz innerhalb der Stadt Oebisfelde-Wefer-
lingen her. Als Netzbetreiber hat die Stadt Oebisfelde-Weferlingen die DNS Net Inter-
net Service GmbH gebunden. Es sind in allen Straßen geeignete und ausreichende 
Trassen für die Unterbringung der Telekommunikationslinien vorhanden. Detailpläne 
können bei Bedarf vom Versorger zur Verfügung gestellt werden. 

Abfall 

Der Landkreis ist öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger. Die jeweils durch den Land-
kreis beauftragten Entsorgungsunternehmen führen die Abfallentsorgung im Einklang 
mit der geltenden Abfallentsorgungssatzung durch. Beim Betreiben der Photovoltaik-
anlagen fällt kein Abfall an. 

 

 Brandschutz 

Bei der Erschließung und Bebauung sind nachfolgende Forderungen einzuhalten: 

 Sowohl die Durchführung von Rettungseinsätzen wie die Durchführung wirksamer 
Löscharbeiten durch die Feuerwehr setzen voraus, dass Gebäude für die 
Feuerwehr zugänglich sind, d. h., dass alle Gebäude und Einrichtungen von 
öffentlichen Verkehrsflächen aus direkt oder indirekt erreicht werden können (§5 
MBO). 

 Es ist zu sichern, dass Zufahrten, Zugänge u. a. (Feuerwehrflächen) gemäß 
DIN 14090 zur Verfügung stehen. 

 Die Löschwasserversorgung ist über das örtliche Netz sicherzustellen.  
Die Löschwassermenge sollte mindestens eine Fördermenge von 48 m³/h, die 
über 2 Stunden anhält, erreichen. 

 
Im Vorhaben und Erschließungsplan sind 3 Löschwasserentnahmestellen geplant. 
Diese decken im Radius von 300 m jedem Punkt des Areals ab. 
Hinweise bzw. Forderungen werden aus der Stellungnahme vom Ordnungsamt 
(Brandschutz) im Laufe des Verfahrens konkretisiert. 
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5 Festsetzungen 

 Art der baulichen Nutzung 

Die Art der baulichen Nutzung wird im Plangebiet als „Sonstiges Sondergebiet“ (SO) 
nach § 11 BauNVO mit der Zweckbestimmung Freiflächensolaranlage (Solar) 
festgesetzt. Zulässig sind aufgeständerte, statisch standsichere Solarmodule, die eine 
geringe Blendwirkung aufweisen. 

 

 Maß der baulichen Nutzung 

Das Maß der baulichen Nutzung wird gemäß § 16 Abs. 3 BauNVO i. V mit  
§ 17 BauNVO im Geltungsbereich wie folgt festgesetzt. 

 

 Grundflächenzahl (GRZ) beträgt 0,8. 
Die Grundflächenzahl (GRZ) gibt die senkrecht auf die Bodenfläche projizierte 
Fläche der Solarmodule, die Grundflächen der Nebenanlagen und der befestig-
ten Flächen wieder. Daraus ergibt sich eine überbaubare Fläche von 14,95 ha. 

 

• Die Höhe der baulichen Anlagen wird auf 4 m begrenzt. Die Festsetzungen zur 
maximalen Höhe baulicher Anlagen beziehen sich auf die Oberkante des Gelän-
des der Freiflächensolaranlage. 
Die zulässige Höhe der baulichen Anlagen für Modultische inklusive Module 
sowie der Nebenanlagen sind auf maximal 4,0 m über Geländeoberkante be-
schränkt. Für die Einfriedungen mit Übersteigschutz, wird eine maximale Höhe 
von 2,50 m über Geländeoberkante festgesetzt. 

 

 Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche  

Die überbaubaren Grundstücksflächen können durch die Festsetzung von Baulinien, 
Baugrenzen oder Bebauungstiefen bestimmt werden. § 16 Abs. 5 wurde entsprechend 
angewendet. 

Im vorhabenbezogenen Bebauungsplan Bösdorf wird die Überbauung mit Baugrenzen 
(§ 23 Abs. 3 BauNVO) festgesetzt. Das heißt, baulichen Anlagen dürfen die Baugrenze 
nicht überschreiten. Eine Ausnahme besteht für erforderliche Nebenanlagen und die 
Einfriedungen der Sondergebietsflächen. Diese dürfen außerhalb der Baugrenzen 
errichtet werden. 
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 Öffentliche Verkehrsanlagen 

Der Planbereich ist vom Süden aus an den überörtlichen Verkehr angeschlossen. Er 
liegt außerhalb der Ortslage an der Landesstraße 24 zwischen Bösdorf und Oebis-
felde. Neben der Zufahrt zum Kiesabbaugebiet befindet sich ein unbefestigter Weg der 
den Planbereich östlich erschließt und direkt auf die Landesstraße 24 zwischen Bös-
dorf und Oebisfelde mündet. Im Norden bildet die Bahnlinie mit der Bahnstation Bös-
dorf den Abschluss.  

 

 Brandschutz 

Die Hinweise bzw. Forderungen werden aus der Stellungnahme vom Ordnungsamt 
(Brandschutz) im Laufe des Verfahrens konkretisiert. 

 

 Flächenbilanz 

Geltungsbereich  186.897 m² 

Sonstiges Sondergebiet wird im Laufe des Verfahrens konkretisiert 

Anpflanzen/Erhalt wird im Laufe des Verfahrens konkretisiert 

 

 Grünordnung  

wird im Laufe des Verfahrens konkretisiert 

  



BP Bösdorf Freiflächen-Photovoltaikanlage -Vorentwurf-  

18 

 

6 Umweltbericht 

Im 2. Entwurf des in Bearbeitung befindlichen Flächennutzungsplans der Einheits-
gemeinde Stadt Oebisfelde-Weferlingen weist die Vorhabensfläche mehrere unter-
schiedliche Flächennutzungen aus. Im nördlichen Teilbereich ist „Fläche für Landwirt-
schaft“ ausgewiesen. Der südliche Teilbereich untergliedert sich in eine „Fläche für 
Landwirtschaft“ und in eine „Fläche für Versorgungsanlagen, Abfallentsorgung und 
Abfallbeseitigung sowie für Ablagerungen, Anlagen, Einrichtungen und sonstige Maß-
nahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken“, wobei hier die Flächenfunktion für 
Ablagerungen zutrifft. 

Des Weiteren ist der südliche Teilbereich von einer Kennzeichnung als „Fläche für 
Abgrabungen oder für die Gewinnung von Bodenschätzen“ überlagert. Östlich der un-
befestigten Zuwegung und eines kleinen begrünten Erdwalls befindet sich eine aktive 
Tagebaufläche. 

Mehrere Linien, die Aufforstungsflächen kennzeichnen (nachrichtliche Übernahme von 
Informationen der Unteren Forstbehörde des Landkreises Börde aus dem Jahr 2000), 
kreuzen sich im südlichen Plangebiet. 

Der südliche Bereich des Untersuchungsraums liegt im gesetzlich Wasserschutzgebiet 
Oebisfelde (Gebietsnummer STWSG0114, gemäß VO LK BK vom 26.05.2014, 
Schutzzone 3B). 

Im Rahmen der Erarbeitung des 3. Entwurfs des Flächennutzungsplans der Stadt 
Oebisfelde-Weferlingen ist beabsichtigt, die Vorhabensfläche als Sonderbaufläche 
Solar auszuweisen. 

Zentraler Inhalt des vorhabenbezogenen Bebauungsplans ist die Darstellung von ca. 
18,68 ha Fläche als Sonderbaufläche für die Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaik-
anlage in den Fluren 1 und 3 der Gemarkung Bösdorf, inklusive der Wegeflächen, 
Löschwassereinrichtungen, Modulflächen und der dazugehörigen technischen Infra-
struktur. 

Die Grundflächenzahl wurde mit 0,8 festgesetzt. Die maximale mit Modulen überbaute 
Fläche darf auf Grund der festgesetzten GRZ 14,94 ha betragen. 

Die nachstehende Tabelle listet die Flurstücke, die Bestandteil des Vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplans sind, auf: 
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Tabelle 1: Grundstücksangaben des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
 

Gemarkung Flur Flst. Fläche m² Flächenanteil 
Bösdorf 1 51/1 31.620 gesamt 
Bösdorf 3 273 402.630 teilweise 
Bösdorf 1 53 6.660 teilweise 
Bösdorf 3 11 4.040 teilweise 
Bösdorf 3 12 6.790 teilweise 
Bösdorf 3 18 890 teilweise 

 

Die Flächen sind mit einem langfristigen Pachtvertrag über einen ortsansässigen 
Landwirt sowie über die Stadt Oebisfelde-Weferlingen gesichert. 

Mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan soll ein Beitrag geleistet werden zur Nut-
zung regenerativer Energien als wichtiger Beitrag zum Klimaschutz. Des Weiteren 
sollen eventuelle Eingriffe in die Schutzgüter gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB (Tiere, 
Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und deren Wirkgefüge sowie Landschaft und 
biologische Vielfalt) minimiert werden. 

Angaben zu dem geplanten Vorhaben im Detail sind im Kapitel 4 
„Rahmenbedingungen und öffentliche Belange“ der Begründung zum Bebauungsplan 
enthalten. 

 

 Beschreibung und Bewertung des Umweltzustandes 

6.1.1 Schutzgut Fläche 

Die Fläche des vorhabenbezogenen Bebauungsplans wird zu den benachteiligten Ge-
bieten gemäß der Freiflächenanlagenverordnung (FFAVO) gerechnet. Es ist eine 
Offenlandfläche mit zweigeteilter Nutzung: im Norden dominiert der Ackerbau, im 
Süden wird das Grünland extensiv genutzt.  

Im nördlichen Teilbereich steht die Fläche unter dem Einfluss des Bahnverkehrs und 
den Begleiterscheinungen der ackerbaulichen Bewirtschaftung. 

Der südliche Teilbereich wird vom Straßenverkehr der Landesstraße L 24 beeinflusst 
und vom Rohstoffabbau auf der südöstlichen Nachbarfläche. 

Das Offenland wird teilweise überbaut bei gleichzeitiger Entlassung aus der ackerbau-
lichen Intensivnutzung. Die Überbauung wirkt im südlichen Grünlandbereich stärker 
als im nördlichen Ackerbereich, welcher durch die Aufgabe des Ackerbaus hinsichtlich 
Bodenstruktur, Bodenwasser, Bodenleben und Bewuchs mit verschiedenen Gräsern 
und Kräutern eine vergrößerte Artenvielfalt erfahren wird. 

Mit der Umsetzung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans steht die Offenland-
fläche nicht mehr für andere Bauvorhaben zur Verfügung, aber auch nicht für eine 
produktive landwirtschaftliche Bewirtschaftung. Landwirtschaft würde erst wieder rea-
lisierbar sein nach einem vollständigen Rückbau der Freiflächen-PV-Anlage.  
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6.1.2 Schutzgut Pflanzen/Tiere/biologische Vielfalt 

Zur Vermeidung möglicher artenschutzrechtlicher Konflikte mit dem beabsichtigten 
Vorhaben ist eine Dokumentation relevanter Tier- und Pflanzenarten im Geltungs-
bereich des Bebauungsplans einschließlich eines Puffers erforderlich. Mit dieser 
Herangehensweise sollen Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG analysiert und 
durch gezielte Maßnahmen vermieden werden. 

 

Tiere 
Die Basis für die Bewertung Fauna im Plangebiet bildet das Gutachten „Faunistische 
und Floristische Erfassungen sowie Artenschutzfachbeitrag 2023-2024“ (kurz Arten-
schutzfachbeitrag) des Gutachterbüros VARIS, vertreten durch die Herren Maximilian 
Rößner und Julian Priesnitz aus Bovenden. Der Umfang und Detaillierungsgrad der 
Ermittlung der Artenschutzrechtlichen Prüfung wurden im Rahmen einer Vorbe-
sprechung Anfang April 2023 mit einem Vertreter der Unteren Naturschutzbehörde des 
Landkreises Börde festgelegt. 

Die Begehungen fanden seit April 2023 statt und wurden bis März 2024 fortgesetzt auf 
Grund der potentiellen Eignung des Plangebietes für Zugvögel als Rast- und Nah-
rungshabitat. Ein Bericht wurde im April 2024 erstellt. 

Bei den Begehungen vor Ort, die gemäß den anerkannten Methodenstandards erfol-
gten, wurden Brutvögel, Rastvögel, Reptilien und Biotoptypen kartiert. 

Im Untersuchungsraum wurden neun gefährdete Vogelarten, die in der Roten Liste 
Deutschlands und Sachsen-Anhalts geführt werden, als Brutvogel erfasst: 

• Baumpieper, 

• Bluthänfling, 

• Feldlerche, 

• Grauammer, 

• Grauschnäpper, 

• Heidelerche, 

• Neuntöter, 

• Pirol und 

• Rotmilan 

Darüber hinaus wurden die Arten Bienenfresser, Uferschwalbe und Waldohreule 
ermittelt, die nach SCHULZE et al. 2018 im Artenschutzbeitrag Berücksichtigung 
finden müssen. Bis auf die Feldlerche, die in der nördlichen Ackerfläche einen Brut-
platz fand, brüteten alle anderen Vogelarten außerhalb des Geltungsbereiches des 
Bebauungsplans. 

Als Nahrungsgäste wurden Turmfalke, Kolkrabe und Rotmilan kartiert. 

Die Rastvogelbeobachtungen ergaben, dass 37 Arten das Plangebiet während des 
Durchzugs oder der Überwinterung zur Nahrungssuche und/oder zum Ausruhen auf-
suchten. Die folgenden neun Arten sind in der Roten Listen der Brutvögel (inklusive 
Vorwarnliste) Sachsen-Anhalts oder Deutschlands gelistet bzw. stehen unter dem 
strengen Schutz der EU-Vogelschutzverordnung (Anhang I): 
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• Dohle, 

• Feldsperling, 

• Feldlerche, 

• Graureiher, 

• Bluthänfling, 

• Heidelerche, 

• Star, 

• Wiesenpieper und 

• Rotmilan. 

Direkt im Projektgebiet rastend wurden Drosseln, Tauben und Finken beobachtet. 
Schlafplätze von z.B. Saatkrähe, Dohle oder Rotmilan wurden nicht gesichtet. 

Als hohe Überflieger ohne Flächenbezug sind zu nennen: Blässgans, Kranich, Saat-
gans, Seeadler, Kornweihe, Wanderfalke und Weißstorch. 

Bei den Reptilien-Begehungen konnten Waldeidechse und Ringelnatter an den Rän-
dern der Feldgehölze nachgewiesen werden, sie sind weder als Rote-Liste-Art noch 
im Anhang IV der FFH-Richtlinie geführt. 

Im Rahmen der Biotoptypenkartierung wurden acht verschiedene Biotoptypen ana-
lysiert, Geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG wurden dabei nicht selektiert. 

Entsprechend der Ergebnislage definierten die Gutachter Minderungsempfehlungen 
und Ausgleichsmaßnahmen für die erfassten Arten. Der Artenschutzfachbeitrag wird 
der Begründung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit Umweltbericht als 
Anlage beigefügt. 

 

Vorortbegehungen am April und August 2023 
Es fanden zwei Vorortbegehung statt, im April 2023 und im August 2023, zur Erfas-
sung der Biotop- und Nutzungstypenstrukturen. Diese Kartierung wurde aufgearbeitet 
und ausgewertet, da sie die Basis zur Ermittlung der Kompensationsmaßnahmen 
bildet. 

Von der asphaltierten Landesstraße L 24 führt ein unbefestigter Weg auf das künftige 
Gelände der Freiflächen-Photovoltaik-Anlage. Westlich befindet sich eine aktive Roh-
stofflagerstätte, hier werden Kiese und Sande abgebaut. Östlich ist eine Trafostation 
vorhanden. Die Wiesenfläche, welche extensiv genutzt wird, entstand im Zusammen-
hang mit der Verfüllung der ehemaligen Kiessandtagebaufläche mit anschließender 
Rekultivierung in Form der Grünlandaussaat. Es befinden sich eine Reihe verschie-
dener Gräser und Kräuterarten auf der relativ trockenen Fläche wie z. B. Rote Taub-
nessel, Wilde Möhre, Spitzwegerich und Gänsefingerkraut. 

In nördliche Richtung wird das Offenland durch Waldareale eingeschnürt. Auf der 
westlich gelegenen Waldfläche stocken vornehmlich Kiefern, die östliche Mischwald-
fläche wird gebildet von Kiefern, Eichen und Birken. Beide Waldareale befinden sich 
außerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans. 
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Abb. 9: Unbefestigter Weg zum künftigen Solarpark Bösdorf 

 
Abb. 10: Aktiver Rohstoffabbau 

 
Abb. 11: Trafostation östlich der Grundstückszufahrt 

 
Abb. 12: Extensiv genutzte Grünlandfläche 

 
Abb. 13: Westliches Kiefernwäldchen 

 
Abb. 14: Östlicher Mischwaldbestand 

Der unbefestigte, erschließende Feldweg führt entlang der Waldgrenze in Richtung 
Sportplatz. 
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Hinter den einschnürenden Waldflächen öffnet sich eine ausgedehnte Ackerfläche bis 
zur Bahnstrecke im Norden und dem östlich begrenzenden Graben 5763.281.2. Sie 
wird intensiv bewirtschaftet, vornehmlich mit Getreidekulturen.  

 
Abb. 15: Ackerfläche, westliche Richtung 

 
Abb. 16: Ackerfläche, östliche Richtung 

 
Abb. 17: Unbefestigter Weg, westliche Richtung 

 
Abb. 18: Unbefestigter Weg, östliche Richtung 

 

Dieser Graben 5763.281.2, der außerhalb des Plangebietes liegt, führt temporär 
Wasser und wird abschnittsweise von Schilfröhricht begleitet. Östlich schließt sich ein 
weiterer Ackerschlag mit intensiver Bewirtschaftung an, über den eine Stromleitung 
vom Mischwald diagonal zum Niendorfer Weg führt. Die Masten der oberirdischen 
Leitung stehen außerhalb des Geltungsbereiches für den Bebauungsplan. 

Entlang des Grabens wächst eine lockere Baumreihe aus Birken, Weide und Kirsche. 
Der rechtwinklige einmündende Graben 5763.281.22 führte zum Zeitpunkt der Erfas-
sung ebenfalls kein Wasser und war als solcher auch nicht zu erkennen. 

Schilfröhricht-Abschnitte hatten sich bis zur Begehung im August 2023 herausgebildet.  
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Abb. 19: Graben im April 2023 ohne Wasser 

 
Abb. 20: Lockere Baumreihe entlang des Grabens 

 
Abb. 21: Nach Norden verlaufender Graben außerhalb des 
Geltungsbereiches 

 
Abb. 22: Schilf am östlichen Grabenufer, dahinter Acker-
schlag außerhalb der Geltungsbereiches 

 
Der Roggenschlag war zur Begehung im August 2023 noch nicht abgeerntet auf Grund 
der gehäuften und ergiebigen Niederschläge im Erntezeitraum. Den nördlichen Ab-
schluss bildet ein 10 m breiter Blühstreifen, der augenscheinlich von Gräsern - unter 
anderem vom Landreitgras - dominiert wird. Bei den krautigen Stauden sind zu nen-
nen: Großblütiges Leimkraut, Scharfgarbe, Hornklee, Wiesenknautie, Wegwarte, Wie-
senmagerite, Echtes Labkraut, Klettenlabkraut und Gewöhnliches Leinenkraut. 



BP Bösdorf Freiflächen-Photovoltaikanlage -Vorentwurf-  

24 

 
Abb. 23: Roggenschlag im August 2023 

 
Abb. 24: Blühstreifen zwischen Bahnstrecke und Acker-
schlag 

 

Zwischen Blühstreifen und Bahnschienen wachsen auf dem geschotterten Damm 
außerhalb des Plangebietes Baumgruppen von Eschen, Eichen und Weiden. Westlich 
und östlich des B-Plan-Geltungsbereiches gehen die Baumgruppen in geschlossenere 
Feldgehölzverbände über. 

 

 

 

 
Abb. 25: Graben 5763.281.122 trocken gefallen, August 2023 

 
Abb. 26: Am Graben 5763.281.122 Stieleichen, z. T. mit 
Trockenstresserscheinungen 
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Abb. 27: Graben 5763.281.122 trocken gefallen, August 
2023 

Der Graben 5763.281.122, er war im 
August 2023 trockengefallen, bildet im 
Nordwesten des Plangebietes die 
Grenze zum westlich anschließenden 
Laubmischwald, bestehend aus Birken 
und Pappeln. Am Westufer wächst eine 
Baumreihe aus Eichen und überwiegend 
Erlen, die auf Grund der mehrmaligen 
Trockenheit in den vergangenen Jahren 
punktuelle Ausfälle zeigen. 

 

 

Der Graben 5763.281.122 mündet in den Graben Bösdorf 13 und verläuft etwas weiter 
westlich vom Plangebiet unter der Bahn hindurch in nördliche Richtung. Ebenso ver-
hält es sich mit dem Graben 5763.281.2, der in den Graben vom Sportplatz Bösdorf 
fließt und das Plangebiet verrohrt unter der Bahn nach Norden entwässert. 

Nach Genehmigung und Umsetzung der Bauleitplanung werden sich die baulichen 
Veränderungen auf der südlichen offenen Grünlandfläche fokussieren sowie auf den 
nördlich ausgedehnten Ackerbereich mit dem sich angliedernden Blühstreifen. Die 
Gräben, Gehölzstrukturen und verschiedenen Waldflächen der direkten Nachbar-
schaft bleiben vom Eingriff unberührt. 

 

Potentielle Natürliche Vegetation 
Einen weiteren Baustein der Beurteilung des Plangebietes bildet die Potentielle Natür-
liche Vegetation, die Daten wurden vom Landesamt für Umweltschutz zur Verfügung 
gestellt. 

Im Plangebiet westlich von Bösdorf im Bördelandkreis (Altkreis Haldensleben) sind als 
potentielle natürliche Vegetation Flattergras-Buchenwälder für den südlichen Teilbe-
reich und Sternmieren-Stieleichen-Hainbuchenwälder für den nördlichen Teilbereich 
zu benennen. 

Die das Plangebiet einschnürenden Waldflächen entsprechen nicht der potentiellen 
natürlichen Vegetation, es handelt sich westlich um Kiefernwald und östlich um Misch-
wald aus Kiefern, Birken und Stieleichen. 
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Biologische Vielfalt 
Das Plangebiet befindet sich westlich einer aktiven Kiesgrube, die im südlichen Ab-
schnitt eine durch anthropogenen Einfluss entstandene vegetationsfreie Fläche her-
vorbrachte. Sie wurde verfüllt und zum extensiven Grünlandstandort entwickelt. Es 
entstand eine gemischte Vegetationsdecke aus Gräsern, Wildkräutern, Stauden und 
punktuellen Feuchtstellen, in denen vereinzelt Seggen und Binsen gedeihen.  

Der nördliche Teil des Plangebietes existiert derzeit als ausgedehnten Ackerfläche. 
Ein 10 m breiter Blühstreifen weist eine wesentlich höhere Artendichte auf als der Ge-
treideschlag. 

Der Graben 5763.281.2 und der Graben vom Sportplatz Bösdorf, beide außerhalb der 
Plangebietsgrenze, weisen abschnittsweise Schilf- und Landröhricht auf. 

Das Plangebiet erfährt beidseitig eine Einschnürung durch Waldflächen, westlich der 
von Kiefern dominierte Nadelwald und östlich der Mischwald aus Kiefern, Stieleichen 
und Birken. Die Waldflächen gehören nicht zum Plangebiet, welches für sich genom-
men gehölzfrei anzusprechen ist. 

Insgesamt betrachtet, dominiert der flächenmäßig größere, artenarme Ackerschlag 
über dem Blühstreifen und dem kleineren, artenreicheren Grünlandareal mit dem öko-
logisch höherwertigem Potential. Die beiden kleinflächigeren Biotoptypen sind durch-
aus als biologisch vielfältig anzusprechen. Details sind aus der Biotoptypenkartierung 
in der Bestandsbeschreibung zum Schutzgut Tiere und Pflanzen zu entnehmen. 

 

6.1.3 Schutzgut Geologie/Boden/Relief 

Geologie 
Naturräumlich wird das Plangebiet nach der Geographischen Landesaufnahme der 
Bundesanstalt für Landeskunde und Raumforschung großräumig den Landschafts-
einheiten „Drömling“ im Norden und dem „Ostbraunschweigischen Flachland“ im 
Süden zugeordnet. 

Die Geomorphologie des Naturraumes befindet sich an der Grenze von Bodenfor-
mungsprozessen, welche in der Weichsel-Kaltzeit stattgefunden haben und Prozesse, 
die in der späteren Saale-Kaltzeit erfolgten (vgl. Abb. 1). Geologisch spiegelt sich dies 
in der flächendeckenden Ablagerung von Niederungssanden wieder. Die Ausbildung 
dieser Sedimentflächen ist dabei beschränkt auf den Raum zwischen den Talwänden. 
Die glazifluviatilen Bildungen im Süden wurden durch das Zusammenspiel von 
Schmelzwasserströmen und dem abschmelzenden Eis des Gletschers geformt und 
abgelagert. Durch die hohen Grundwasserstände und die periodische Überstauung 
der Bereiche kam es zur Torfbildung in weiten Bereichen des Drömlings. So wurde 
auch das nördliche Plangebiet größtenteils von Niedermoortorfen überdeckt. 
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                               Vorhabensstandort 
Abb. 28: Geologische Übersichtskarte 1:400.000  (GÜK400) 
(LAGB Sachsen-Anhalt, digitale Karte) (LVermGeo/A9-282-2005-14) 

 

Bergbau 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans wird im südlichen Teilbereich von einer - im 
aktuell gültigen Flächennutzungsplan - Kennzeichnung als „Fläche für Abgrabungen 
oder für die Gewinnung von Bodenschätzen“ überlagert.  

Östlich der unbefestigten Zuwegung und eines kleinen begrünten Erdwalls befindet 
sich eine aktive Tagebaufläche zur Gewinnung von Kies und Betonzuschlagstoffen. 
Im westlich der Zufahrt gelegenen Areal wurde der Rohstoffabbau beendet, 2010 ver-
füllt und rekultiviert. Es entstand eine extensiv genutzte Grünlandfläche. 

 

Boden 
Nach dem Landschaftsprogramm Sachsen-Anhalt befindet sich der Standort zwischen 
der Landschaftseinheit Drömling und dem Ohre-Aller-Hügelland.  

Das Vorhabengebiet zählt zu den Bodengroßlandschaften der Niederungen, Urstrom-
täler und vorgelagerten Sandergebiete im Altmoränengebiet Norddeutschlands (Geo-
portal der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe). Die Hauptbodenart-
gruppe in dem Gebiet sind die Reinsande, welche durch ihre grobkörnige Textur eine 
gute Drainage und Durchlässigkeit aufweisen. Diese Eigenschaften können jedoch 
dazu führen, dass Nährstoffe leicht ausgewaschen werden. Reinsande haben in der 
Regel eine geringe Austauschkapazität auf Grund des Mangels an Ton- und Schluff-
partikeln. Sie binden die Nährstoffe und bilden sogenannte Bodenkolloide, die die 
Basis für eine gute Bodenfruchtbarkeit bilden. Da Ton- und Schluffpartikel fehlen, sind 
Reinsande weniger in der Lage, Nährstoffe zu speichern und Pflanzen zur Verfügung 
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zu stellen. Auf Grund der niedrigen Wasserhaltekapazität und des geringen Kationen-
austauschpotenzials verfügen Reinsandböden, z. B. im Vergleich zu Braunerde- 
Böden mit besserer Struktur, über ein geringeres Ertragspotential. 

Zudem führt die lockere Struktur mitunter zu instabilen Gründungsverhältnissen.  

Die Hauptbodentypen im südlichen Plangebiet sind Gley-Rosterden im Übergang zu 
Podsole-Gley-Braunerde aus Geschiebedecksand bis Flugsand über Niederungs-
sand. Nördlich bis zur Bahnstrecke und nach Osten verlaufend dominieren Humus- 
und Anmoorgleye aus Niederungssand. 

Braunerdeböden sind gekennzeichnet durch eine horizontale Schichtung, bei der sich 
organische Materialien und Mineralien im Boden schichten und somit dunklere, 
humusreiche Horizonte entstehen lassen. Ein Podsol ist ein Braunerdeboden, der sich 
im sauren ph-Wertbereich, oft unter Nadelwäldern, entwickelt. Unter ackerbaulicher 
Nutzung entstehen aus Braunerden Rosterden. 

Ein Braunerde-Podsol-Boden ist eine Kombination dieser beiden Bodentypen. Er ver-
eint die Eigenschaften einer Braunerde (Horizontale Schichtung, Humusansammlung) 
mit den Merkmalen eines Podsols (saurer pH-Wert, Auswaschung von Nährstoffen, 
Anreicherung von Eisen und Aluminium). 

Gley-Braunerde-Böden entwickeln auf Grund von Stauwasser eine verstärkte Reduk-
tionszone (anaerobe Bedingungen). Die unterschiedliche Ausprägung der Gleye hängt 
stark vom Ausgangsmaterial, vom Rhythmus und Ausmaß der Grundwasserschwan-
kungen ab sowie vom Gehalt an Sauerstoff, organischen Stoffen und Salzen. Diese 
Böden besitzen ein mittleres Ertragspotenzial. 

Humusgleye gehören zu den vom Grundwasser bestimmten Böden. Sie unterscheiden 
sich von Anmoorgleyen durch den geringeren Anteil an organischer Substanz im 
Oberboden, der bei ca. 8 - 15 % liegt. Sie sind durch die Grundwasserabsenkung von 
Degradierungserscheinungen durch Abbau der organischen Substanz betroffen. 

Humusgleye weisen je nach Substrat ein gering bis mittleres Ertragspotenzial und ein 
mittleres bis hohes Sorptionsvermögen auf. Gegen Winderosion sind die rein sandigen 
Substrate anfälliger gegenüber den lehmig-schluffigen Substraten. Die Nutzung als 
Grünland rangiert vor der Ackernutzung. 
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                          Vorhabensstandort  
 
 

Abb. 29: Übersichtskarte der Böden (BÜK400d) (LAGB Sachsen-Anhalt, digitale Karte) 

 
Der derzeit ackerbaulich genutzte nördliche Teilbereich der Vorhabensfläche wurde 
intensiv bewirtschaftet unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben und der guten 
fachlichen Praxis. Eine Anreicherung mit von nicht abgebauten Düngemitteln und nicht 
abgebauten Agrarchemikalien kann nicht ausgeschlossen werden. Die Ackerfläche ist 
mäßig geneigt, sodass es im abgeernteten Zustand zu flächigem Bodenabtrag kom-
men kann. 

Die südlich gelegene extensive Grünlandfläche ist von den oben genannten Begleit-
erscheinungen der ackerbaulichen Bewirtschaftung nicht betroffen. Hier ist zu beach-
ten, dass auf Grund der Verfüllung der ehemaligen Kiesgrube keine gewachsene 
Bodenstruktur vorhanden ist. 

 

Baugrund 
Es liegt derzeit für den ausgewiesenen Geltungsbereich des Bebauungsplans kein 
Bodengutachten vor. Für die gekennzeichnete Rohstofflagerstätte (vergleiche Ab-
schnitt Bergbau) wurden 1999 Aufschlussbohrungen durchgeführt, die den südlichen 
Geltungsbereich betreffen. Bedingt durch die Abbautätigkeiten mit anschließender 
Verfüllung sind hier heute andere Bodenschichtungen anzutreffen. 

Für den nördlichen Teil des Geltungsbereichs, welcher der ackerbaulichen Nutzung 
unterliegt, sind keine Bohrungen bekannt. 

Eine Baugrunduntersuchung empfiehlt sich vor der Errichtung baulicher Anlagen, um 
die Standsicherheit der zu installierenden Solarmodule absichern zu können. 
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Relief 
Das topografische Profil der Gemarkung Bösdorf zeigt sich zweigeteilt. Im nördlichen 
Abschnitt erstreckt sich der Bereich des Drömlings als eine weitestgehend ebene 
Fläche mit geringfügigen Höhen, die kaum 55,0 m bis 57,5 m den Meeresspiegel über-
steigen. Im Vergleich dazu zeigen sich im südlichen Territorium erkennbare Aus-
prägungen der Ohre-Aller-Hügellandschaft, die eine Höhenlage von 80,0 m bis 82,5 m 
über dem Meeresspiegel erreichen. 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans beträgt im südlichen Teilabschnitt die 
Höhenlage ca. 75 m über dem Meeresspiegel. Im Bereich der Einschnürung durch die 
Waldbereiche befindet man sich bei ca. 70 m über dem Meeresspiegel, dann fällt das 
Gelände über die aktuelle vorhandene Ackerfläche allmählich zur Bahnlinie auf ca.  
60 m über dem Meeresspiegel ab. 

 

Altlasten 
Für den ausgewiesenen Geltungsbereich des Bebauungsplans sind nach dem gemäß 
§ 9 BodSchAG LSA geführten Kataster schädlicher Bodenveränderungen und Alt-
lasten (Altlastenkataster) keine Altlastenverdachtsflächen und Altlasten bekannt. 

Im unmittelbaren Umfeld des Plangebietes befinden sich eine Reihe von Altlasten, eine 
konkrete Gefährdungsabschätzung für die Verdachtsflächen lag zur Auswertung ak-
tuell nicht vor. 

Aus dem Landschaftsplan der Gemeinde Bösdorf von 2007 wurde die nachfolgende 
Tabelle entnommen, die die zum damaligen Zeitpunkt erfassten Altlasten auflistete. 

 
Tabelle 2: Altlastenstandorte in der Gemarkung Bösdorf 
lfd Nummer Nummer 

(Codierung) 
Verursacher Grundwasserflurabstand 

1 15362014-5-3065 Agrargenossenschaft e.G.  

≤ 2 m 2 15362014-5-3064 Stallanlage 
3 15362014-5-3395 Düngerlager  

 
 

< 5 - 10 m 

4 15362014-5-3413 Tankstelle 
5 15362014-5-3067 Umspannwerk 
6 15362014-4-3066 Deponie Bösdorf I, Oebisfelde 
7 15362014-4-8047 Kreisdeponie 
8 15362014-4-3189 Deponie an der Straße nach Oebisfelde 
9 15362014-4-3068 Kiesgrube 2,5 km nordwestl. der Ortslage 

 

Der überwiegende Anteil der Altlasten befindet sich in Bereichen mit einem geringen 
natürlichen Grundwasserschutz. In der Nähe des Planungsgebietes befinden sich aus 
der oben aufgeführten Liste die Nummern sieben (Kreisdeponie) und acht (Deponie  
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an der Straße nach Oebisfelde). Die weiteren aufgeführten Altlasten sind auf Grund 
ihrer Entfernung irrelevant für den Bebauungsplan. 

Sollten bei Erdbauarbeiten im Geltungsbereich des Bebauungsplanes kontaminierte 
Bodenbereiche aufgeschlossen werden, sind diese der unteren Bodenschutzbehörde 
zur Prüfung und Bewertung anzuzeigen. Es besteht gemäß § 3 BodSchAG LSA eine 
entsprechende Mitteilungspflicht bei Verdachtsmomenten schädlicher Bodenverände-
rungen und potentieller Altlasten sowie eine Mitwirkungspflicht zur Abwehr der von den 
Kontaminationen möglicherweise ausgehenden Gefahren für Boden und Gewässer.  

 

Kampfmittelfreiheit 
Es wurde das Sachgebiet für allgemeine Ordnungsaufgaben des LK Börde 
angeschrieben, um Kenntnisse über mögliche Kampfmittelvorkommen im 
Untersuchungsraum zu eruieren. Es wurde im Schreiben vom 09.06.2023 mittgeteilt, 
dass der Geltungsbereich nicht als Kampfmittelverdachtsfläche ausgewiesen ist. 

Da ein Auffinden von Kampfmitteln bzw. Resten davon im Rahmen von erdeingreifen-
den Maßnahmen an der Oberfläche sowie bei Tiefbauarbeiten nie ganz auszu-
schließen ist, wird auf die Möglichkeit des Auffindens von Kampfmitteln und auf die 
Bestimmungen der Gefahrenabwehrverordnung zur Verhütung von Schäden durch 
Kampfmittel (KampfM-GAVO vom 20.04.2015 (GVBL LSA Nr. 8/2015 S. 167 ff.) hin-
gewiesen. 

 

6.1.4 Schutzgut Wasser 

Im südlichen Teil des Planungsgebietes befindet sich das Wasserschutzgebiet Oebis-
felde mit der Gebietsnummer STWSG0114. Es untergliedert sich in die Zonen III A und 
III B, wobei der südliche Teil des Bebauungsplangeltungsbereichs anteilig in der Zone 
III B liegt.  
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Abb. 30: Wasserschutzgebiet in Sachsen-Anhalt, Stand: April 2024 

 

Oberflächenwasser 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes bzw. unmittelbar angrenzend befinden sich 
vier Gewässer zweiter Ordnung. Der Graben 5763.281.122 verläuft im Nordwesten 
des Bebauungsplangebietes zwischen dem Laubmischwald und der Ackerfläche. Er 
war zum Zeitpunkt der Begehung im August 2023 trockengefallen. Dieser Graben 
mündet in den Graben Bösdorf 13, welcher sich unmittelbar am Böschungsfuß der 
Bahnstrecke, an der nördlichen Grenze des Plangebietes, befindet. 

Entlang der östlichen Grenze, im nördlichen Bereich des Bebauungsplangebietes, 
stellt der Graben 5763.281.2 eine Abgrenzung zur weiterhin ackerbaulich bewirt-
schafteten Fläche im Osten dar. Er fließt in den Graben vom Sportplatz Bösdorf und 
führt verrohrt unter der Bahnstrecke weiter in nördliche Richtung. 

In den Graben 5763.281.2 entwässert der rechtwinklig einmündende Graben 
5763.281.22, der die zu betrachtenden Ackerfläche entwässert. 

Die Gräben unterliegen dem Zuständigkeitsbereich des Unterhaltungsverbandes 
Obere Ohre. Sie gehören zum Wassereinzugsgebiet Landgraben Rätzlingen (von Be-
ginn bis Graben vom Tielenberg), welches dem Koordinierungsraum Mittlere Elbe/Elde 
(MEL), dem Betrachtungsraum Ohre (MEL03) und dem Oberflächenwasserkörper 
MEL030W03-00 zugeordnet ist. 

Die Gräben sind anthropogenen Ursprungs, organisch geprägt mit überwiegend ge-
radlinigem Verlauf und zumeist nahezu U-förmigen Querprofil. Die Grabenzönosen 
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sind auf Grund ihrer Struktur, zum Teil temporären Wasserführung und artenarmen 
Vegetation keiner Fischreferenz zugeordnet. Die vier Gräben dienen der Entwäs-
serung der landwirtschaftlichen Nutzflächen mit einer entsprechenden Stofffracht aus 
dem Einsatz von Dünger und Pflanzenschutzmitteln. 

 

Grundwasser 
Der Drömling wird als grundwassernahe Niederung aus den Endmoränen der Altmark-
heiden gespeist, die selber abflussarm sind, aber eine hohe Versickerungsrate und 
Neuwasserbildung aufweisen. Im Plangebiet beträgt der Grundwasserflurabstand im 
südlichen Teil 5 - 10 m. Dieser Bereich zählt zur Hydrogeologischen Bezugseinheit 
Pleistozäne Hochflächen. Das Grundwasser ist gegenüber flächenhaft eindringenden 
Schadstoffen nicht geschützt und der Anteil bindiger Bildungen an der Versickerungs-
zone liegt unter 20 %.  

In Richtung der Bahnstrecke, im Bereich des Blühstreifens, sinkt der Grundwasserflur-
abstand auf eine Tiefe von bis zu 10 m ab. Hier wirkt die Hydrogeologische Bezugs-
einheit der Flussauen und Niederungen. Für das Grundwasser besteht gegenüber 
flächenhaft eindringenden Schadstoffen keine unmittelbare Gefährdung, da der Anteil 
bindiger Bildungen an der Versickerungszone über 80 % beträgt. 

Die Grundwassergeschütztheit wird - generalisiert betrachtet - flächenhaft als mittel 
eingestuft. Zu beachten ist dennoch der stoffliche Eintrag aus dem lateralen Abfluss 
der Gräben, die durch Verdriften von Partikeln aus dem Dünge- und Pflanzenschutz-
mitteleinsatz eine Stofffracht in das Grundwasser einbringen können. 

Die Grundwasserneubildungsrate beläuft sich im Plangebiet auf einen durchschnitt-
lichen Wert von ca. 100 - 125 mm/a, was in der Region zu den Maximalwerten zählt. 
Bedingt durch die mittleren jährlichen Niederschlagsmengen, einem deutlich zu ver-
zeichnenden Niederschlagsrückgang und den in den letzten fünf Jahren aufgetretenen 
überdurchschnittlichen und langanhaltenden warmen Temperaturen sind die Böden 
demzufolge knapp mit Wasser versorgt. Die klimatische Wasserbilanz der 
vergangenen fünf Jahre (Niederschläge minus Gesamtverdunstung), d. h. der 
versickernde Niederschlagsanteil, ist somit nur schwach positiv im Vergleich zu den 
langjährigen Mittelwerten der Grundwasserneubildungsrate. 

An der Landstraße nach Oebisfelde, westlich des Bebauungsplangebietes, befindet 
sich eine Einleitung von Regenwasser ins Grundwasser. Östlich des Bebauungsplan-
gebietes ist eine Grundwasserentnahmestelle als Produktionswasser mit Brauchwas-
serqualität vermerkt. (Beide Angaben wurden dem Landschaftsplan Bösdorf von 2007 
entnommen.) 
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6.1.5 Schutzgut Klima/Luft 

Regionalklima 
Großklimatisch ist das Untersuchungsgebiet durch die Überlagerung ozeanischer und 
kontinentaler Einflüsse geprägt. Der kontinentale Einfluss bedingt durch die stärkere 
sommerliche Erwärmung eine relativ hohe Jahresschwankung der Lufttemperatur. Der 
abnehmende maritime Einfluss spiegelt sich in einer Verringerung der Niederschlags-
menge innerhalb des Klimabezirkes von West nach Ost wieder. Das Klima der West-
lichen Altmark wird die zum Großraum des Übergangsklimas der Lüneburger Heide 
gerechnet und als subatlantischen getöntes Binnenlandklima eingestuft. Mit 9,5 °C 
durchschnittlicher Jahresmitteltemperatur, einem Monatsmittel im Januar von 1,2 °C 
und im Juli von 18 °C unterscheidet sich der Drömling thermisch nicht von den ihn 
umgebenen Landschaften. Von Süden nach Norden steigen die mittleren Jahres-
summen an Niederschlag von 530 mm auf knapp 600 mm an, jedoch sanken die 
Niederschlagssummen in den letzten Jahren deutlich und erreichten nur noch 470 mm. 
 

Geländeklima 

Neben den regionalklimatischen Verhältnissen wirken bei austauscharmen Wetter-
lagen auch lokalklimatische Prozesse, die vor allem von der vorhandenen Topographie 
und dem vorhandenen Bewuchs beeinflusst werden.  

Die Gemarkungsfläche von Bösdorf stellt sich überwiegend als Offenbereich und somit 
als Kaltluftproduktionsgebiet dar. Dementsprechend werden bei strahlungsoffenen 
Wetter große Mengen an Kaltluft produziert. Das heißt, diese Flächen nehmen bei 
Strahlungswetter viel Energie auf und erwärmen sich und die bodennahen Luftschich-
ten. Nachts kommt es bei wind- und wolkenarmer Wetterlage durch die Abstrahlung 
zu einer Auskühlung der obersten Bodenschichten und der darüber liegenden Luft-
massen. Die Kaltluft fließt zäh in nördliche Richtung - zum Bahndamm hin - ab, welcher 
als ein Ventilationshindernis wirkt und somit einen Kaltluftstaubereich erzeugt. Hier 
besteht eine erhöhte Neigung zur Nebelbildung und zu Spätfrösten. 

Die Landstraße L 24 ist auf Grund des Verkehrsaufkommens im Vergleich zu den in-
nerörtlichen Erschließungsstraßen lokalklimatisch als Belastungskorridor anzu-
sprechen. 

 

Immissionen 

Das Austreten von Schadstoffen bzw. die Quellen von Umweltveränderungen/-beein-
trächtigungen werden als Emissionen bezeichnet. Dort, wo diese Luftverunreini-
gungen, Lärm, Erschütterungen o. ä. auf den Menschen, auf die Tiere und Pflanzen 
oder auf Sachgüter treffen, spricht man von Immissionen. 
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Die im Abbau befindliche Rohstofflagerstätte östlich des Bebauungsplangebietes ver-
ursacht auf Grund der Betriebsweise Emissionen in Form von Geräuschen und Stäu-
ben. Zu den Belastungen, die von den Anlagen ausgehen könnten, liegen keine 
detaillierteren Informationen vor. Durch die Genehmigungspflicht ist die Prüfung der 
Einhaltung der Bestimmungen des Immissionsschutzes gewährleistet.  

 

6.1.6 Schutzgut Landschaft/Landschaftsbild/Mensch 

Die Waldflächen westlich und östlich, die von Kiefern dominiert werden, schnüren das 
Bebauungsplangebiet ein und gliedern es in den ackerbaulich geprägten Nordab-
schnitt und den grünlandgeprägten Südabschnitt. 

Der Südabschnitt an der Landesstraße L 24 Oebisfelde–Calvörde ist umgeben von 
technogen überprägten Strukturen: 
 

• westlich schließt sich eine Photovoltaik-Freifläche auf einer Mülldeponie an, 
• östlich wird in der Kieskuhle Bösdorf Rohstoffabbau betrieben und 
• die südlich tangierende Landesstraße emittiert durch den Verkehr Lärm sowie 

gasförmige Stoffe (Stickoxide) sowie feste Stoffe (Reifenabrieb, Staub). 
 

Infolgedessen ergibt sich eine Kumulationswirkung der Vorbelastungen. Das Grünland 
ist von krautiger Vegetation durchzogen mit kleinräumigen Feuchtstellen, in denen 
vereinzelt Seggen und Binsen auftreten. Diese höherwertigen Strukturen sind 
punktuell vorhanden, wirken aber nicht nachhaltig auf das Landschaftserleben. 

Bedingt durch die dem Rohstoffabbau geschuldeten Verkehrslast neben dem übrigen 
Verkehrsstrom, einhergehend mit den Geräusch- und Staubemissionen ist hier die Er-
holungseignung dieses Landschaftsbereichs als gering zu bewerten. 

Unmittelbar neben der Verkehrsstraße befindet sich bereits ein Transformatorenhaus, 
welches für die Installation von PV-Freiflächenanlagen eine Anschlussmöglichkeit bie-
tet.  

Die nördlich im Plangebiet befindliche Ackerfläche wird hinsichtlich der Erholungseig-
nung als mittel eingestuft, der Weg entlang des Wäldchens ist wenig attraktiv, um sich 
das Gelände zu erschließen. Temporär ändert sich zudem die Geräuschkulisse durch 
den regelmäßigen Bahnverkehr auf der Strecke Magdeburg-Wolfsburg. Nach Osten 
schließt sich ein weiterer Ackerschlag an. Zwischen der Bahnschiene und der Acker-
fläche befindet sich ein ca. 10 m breiter Blühsteifen, welcher genau wie die freie Fläche 
im Süden des Plangebietes, Gräser, ein- und mehrjährige Wildkräuter und-stauden 
einer extensiven Nutzung aufweist.  

Die an den Geltungsbereich des Bebauungsplans angrenzenden Waldareale im Nord-
westen (Stieleichen, Birken und Pappeln), Westen (Kiefern) und Südosten (Kiefern, 
Stieleichen und Birken) erfuhren auf Grund von Sturmschäden und Käferbefall in den 
letzten Jahren einen Rückgang an Vitalität, so dass Rodungsarbeiten insbesondere 
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an Kiefern erforderlich wurden. Das Erscheinungsbild einer zusammenhängenden 
Waldstruktur wurde negativ beeinträchtigt. Durch gezielte Aufforstungsmaßnahmen 
kann gegengesteuert werden für eine Verbesserung des Landschaftsbildes und Land-
schaftserlebens.  

Im Norden grenzt das Gebiet nördlich der Bahnstrecke unmittelbar an mehrere Schutz-
gebiete wie das Europäische Vogelschutzgebiet, Landschaftsschutzgebiet Drömling 
sowie Biosphärenreservat Drömling Sachsen-Anhalt an. In Summe bilden sie ein über 
die Landesgrenze Sachsen-Anhalt hinaus bedeutendes Schutzgebietsnetzwerk, wel-
ches zudem auch ein wertvolles Erholungsgebiet der Börde darstellt. 

Zum Planungsbereich führen ausbauwürdige landwirtschaftliche Wege, die es 
weitgehend umgrenzen. Der Planungsbereich selber ist auf Grund der 
ackerwirtschaftlichen Nutzung im Nordbereich und der extensiven Grünlandnutzung 
im Südbereich für die Naherholung kaum nutzbar und nicht interessant. Das Areal 
ist für die ortsnahe kurzzeitige Naherholung wenig geeignet. 

Vom Planungsbereich gehen derzeit für das Schutzgut Mensch keine nachteiligen 
Emissionen aus. 

 

6.1.7 Schutzgut Kultur und sonstige Sachgüter 

In unmittelbarer Nähe zum Plangebiet liegt die Bahnstrecke des Biosphärenreservats 
Drömling, das Landschaftsschutzgebiet Drömling sowie das Europäische Vogel-
schutzgebiet.  

Für das Plangebiet sind laut Abfrage des Raumordnungskatasters und nach derzei-
tigem Kenntnisstand keine Bau-, Kunst- oder Bodendenkmale - weder punktuell noch 
flächig - registriert. 

 

6.1.8 Wechselwirkung zwischen den Umweltbelangen 

Im Rahmen des Umweltberichts sind auch die Wechselwirkungen zwischen den ein-
zelnen Schutzgütern zu betrachten. Die einzelnen Schutzgüter stellen nur Teilaspekte 
des gesamten Wirkungsgefüges der Prozesse in Natur und Landschaft dar. Eine iso-
lierte Betrachtung und Bewertung der Auswirkungen auf die einzelnen Schutzgüter 
ohne Beachtung der Wirkungszusammenhänge würde z. T. zu widersprüchlichen und 
unvollständigen Ergebnissen führen. 

Im Rahmen des Umweltberichts sind Wechselwirkungen bei der Beschreibung und 
Bewertung der einzelnen Schutzgüter weitestgehend mit eingeflossen und werden da-
her im Folgenden nicht wiederholt. In dem hier gewählten Untersuchungsansatz wer-
den letztlich nicht strikt voneinander getrennte Schutzgüter betrachtet, sondern be-
stimmte Funktionen des Naturhaushaltes, die sich einzelnen Schutzgütern zuordnen 
lassen, deren konkrete Bedeutung aber schutzgutübergreifend zu bestimmen ist. So 
sind z. B. oft besonders wertvolle Biotopstrukturen an seltene oder unter besonderen 
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klimatischen und wasserhaushaltlichen Einflüssen stehende Böden gebunden. Diese 
Standorte stellen in der Regel für das Landschaftsbild und z. T. das Erholungspotential 
und damit die Gesundheit des Menschen ebenfalls wertvolle Bereiche dar.  

Eine wichtige Wechselwirkung besteht zwischen dem Schutzgut Tier und dem Schutz-
gut Pflanze/Biotope/Biologische Vielfalt. Die Art und Zusammensetzung der Vege-
tation bestimmt die Habitateignung für Tiere. Werden Biotopstrukturen entfernt, wirkt 
sich dies zugleich auf die Lebensraumbedingungen für Tiere aus. 

Im vorliegenden Fall haben wir eine Offenlandfläche mit intensiver ackerbaulicher Nut-
zung im Norden und extensiver Grünlandnutzung im Süden. Mehrere Gräben begren-
zen bzw. durchfließen das Plangebiet. Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich 
keine größeren zusammenhängenden Gehölzstrukturen. Am südöstlich gelegen Gra-
benabschnitt Nr. 5763.281.2 befinden sich Weiden, Birken und Kirschbäume in einer 
lockeren Reihe. Ihr Fortbestand (Zustand) muss geprüft werden, ggf. kann hier ergän-
zend mit Sträuchern und Bäumen ergänzt werden zur landschaftlichen Einbindung des 
Vorhabens. 

Die an den Geltungsbereich des Bebauungsplans angrenzenden Waldareale im Nord-
westen (Stieleichen, Birken und Pappeln), Westen (Kiefern) und Südosten (Kiefern, 
Stieleichen und Birken) grenzen das Gelände der künftigen Freiflächen-Photovoltaik-
Anlage ab und bieten einen Sichtschutz. 

Von der östlich anbindenden Ackerfläche und von der südlich verlaufenden Landes-
straße L 24 werden Blickbeziehungen auf die PV-Module der künftigen Sonderbau-
fläche Solar nicht gänzlich auszuschließen sein. Die technogene Überprägung des 
Landschaftseindruckes und eventuelle Blendwirkungen können durch Abpflanzungen 
mit Gehölzen an den benannten Achsen abgemildert werden. 

Besonders im Rahmen der Geländevorbereitung zur Errichtung der PV-Module ist die 
Einhaltung der Bauzeitenregelung für die Baufeldberäumung - für Offenlandbrüter - 
und eventuelle Rodungs- und Gehölzschnittarbeiten – für Gebüsch- und Höhlen-
brüter/-bewohner - zur Wahrung der Brutzeiten verschiedener Vogelarten einzuhalten, 
um den Regelungen des § 44 BNatSchG zum Schutz der wildlebenden Arten am 
Vorhabensstandort gerecht zu werden. 

Die Beurteilung der Grundwassergefährdung und die Wirkungen des Niederschlag-
wassers einschließlich der Versickerung ist nur im Zusammenhang mit der Betrach-
tung der Bodenverhältnisse und der klimatischen Situation beschreibbar. Ebenso ist 
eine Bewertung der klimatisch-lufthygienischen Situation sinnvoll im Zusammenhang 
mit dem Schutzgut Mensch. 

Vor dem Hintergrund des derzeitigen wissenschaftlichen Kenntnisstandes und der 
Komplexität der Zusammenhänge sind der Betrachtung (insbesondere der Quantifizie-
rung) der Wechselwirkungen Grenzen gesetzt. Die für eine umfassende ökosystemare 
Darstellung fehlenden Grundlagen und Modelle können nicht im Rahmen des Umwelt-
berichtes erarbeitet werden und sind auch weitgehend nicht planungsrelevant und ent-
scheidungserheblich. 
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 Beschreibung der Umweltauswirkungen 

6.2.1 Schutzgut Pflanzen/Tiere/biologische Vielfalt 

Zum Zeitpunkt der Vorentwurfsfassung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
waren die faunistischen und floristischen Erhebungen des Gutachterbüros VARIS 
abgeschlossen und der Endbericht vom April 2004 lag zur Auswertung vor. 

Die Offenlandflächen des Geltungsbereichs des vorhabenbezogenen Bebauungs-
plans sowie die Wald- bzw. Gehölzflächen und die Gräben in direkter Nachbarschaft 
bieten auf Grund der Habitatausstattung einen potentiellen Lebensraum für verschie-
dene Tierarten, auch geschützter Arten. Im Kapitel 6.1.2 des Umweltberichtes sind die 
vorgefundenen Arten aufgeführt. 

Bei der Analyse der Wirkfaktoren wird zwischen baubedingten, anlagebedingten und 
betriebsbedingten Wirkungen unterschieden: 

 

 Baubedingte Wirkfaktoren – zumeist temporär 

• Flächeninanspruchnahme durch Baustelleneinrichtungen, Baustraßen- 
und streifen, 

• optische und akustische Störwirkungen (Beunruhigung, Verlärmung, 
Erschütterungen), 

• Verletzung / Tötung von Pflanzen und Tieren im Zuge der Bauabwicklung (in-
nerhalb des Projektgebiets und auf den Flächen der Zuwegung), 

 Anlagebedingte Wirkfaktoren – dauerhaft bis zum Rückbau 

• Flächeninanspruchnahme und Überbauung/ Überschattung, 

• Barrierewirkung und Zerschneidung von Räumen und Funktionsbe-
ziehungen durch die FF-PV und deren Umzäunung, 

• Unfalltot infolge eines erhöhten Kollisionsrisikos mit den Modulen, 

• Optische Störwirkungen (Blendwirkung), 

 Betriebsbedingte Wirkfaktoren – dauerhaft mit wechselnder Intensität 

• Störung in Folge von Pflege- und Wartungsarbeiten. 
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Es besteht der Grundsatz, dass Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie auf die 
Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 3 BNatSchG vertiefend zu prüfen sind. 
Dabei wurden sowohl die im Rahmen des Gutachtens erfassten Arten betrachtet als 
auch die potentiell vorkommenden Artengruppen. 

Das Vorkommen des Feldhamsters konnte durch die Vorortbegehungen ausge-
schlossen werden. Die Artengruppe der Fledermäuse ist durch die Handlungen im 
direkten Projektgebiet nicht betroffen. Individuen wurden nicht erfasst, können aber in 
den angrenzenden Feldgehölzen (Ruhestätten) vorkommen. Da nach aktueller Kennt-
nislage keine Fällungen erforderlich werden, um die PV-Module zu installieren, ist eine 
weitere Prüfung entbehrlich. 

Die im Vorhabensgebiet vorhandenen Gräben bzw. die angrenzenden Gräben weisen 
über den Jahresverlauf schwankende Wasserstände auf bis hin zum Trockenfallen. 
Sie sind für die geschützten Amphibienarten wie Wasserfrosch und Erdkröte weder als 
Ruhestätte noch als Fortpflanzungsstätte geeignet, was auch für die Artengruppe der 
Libellen zutrifft. Nach Anhang IV der FFH-Richtlinie bedrohte Arten der Schmetterlinge, 
Käfer und Weichtiere, die auf u.a. auf Feuchtwiesen und Totholzareale angewiesen 
sind, finden am Vorhabensstandort keine geeigneten Lebensbedingungen vor. Von 
vertiefende Untersuchungen sahen die Gutachter daher ab.  

Ebenso konnte bei der Artengruppe der Pflanzen entschieden werden, da im Rahmen 
der Kartierarbeiten keine geschützten Pflanzen und auch keine schützenswerten Bio-
tope nach § 30 BNatSchG gefunden wurden. 

Bei den Rastvögeln gelten Bluthänfling und Rotmilan als gefährdete Wanderer, die im 
Plangebiet mit geringer Häufigkeit erfasst wurden. Die Habitateignung des Plange-
bietes als Gastlebensraum wurde von VARIS als ungeeignet eingestuft. Eine vertie-
fende Prüfung wurde trotzdem vorgenommen. Vereinzelte Nahrungsbesuche des 
Schwarzspechts und des Wiedehopfs werden hingegen vernachlässigt, da ihr Lebens-
raum zum Ruhen und Fortpflanzen durch das geplante Vorhaben nicht beeinträchtigt 
werden wird. 

Von den Brutvögeln sind im Artenschutzbeitrag gemäß SCHULZE et al. (2008) die 
folgenden Arten vertiefend zu betrachten: Bienenfresser, Bluthänfling, Feldlerche, 
Grauammer, Heidelerche, Neuntöter, Rotmilan, Uferschwalbe und Waldohreule. Für 
diese Arten wurden Formblätter zur Ermittlung der Schädigung und Störungen 
geschützter Arten nach § 44 und 45 BNatSchG ausgefüllt, sie sind im Anhang des 
Artenschutzfachbeitrages hinterlegt. Im Kapitel 5.3 des Gutachtens wird die Betroffen-
heit der neun Vogelarten zusammenfassend beschrieben. Von den neun analysierten 
Vogelarten wird eingeschätzt, dass die Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 3 
bei Umsetzung des Vorhabens für die Heidelerche teilweise und für die Feldlerche 
vollständig ausgelöst werden können. 

Im Untersuchungsgebiet der Brutvögel wurden vier Reviere der Heidelerche, inner-
halb bzw. knapp außerhalb, kartiert. Die Heidelerche bevorzugt lichte Gehölzbestände 
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und Waldränder auf sandigen Böden mit angrenzenden Offenflächen als Lebens- und Nah-
rungsraum. Die PV-Module beeinträchtigen die Fortpflanzung- und Ruhestätten der 
Heidelerche negativ, da die Offenbereiche in ihrer Weite verloren gehen. Insbesondere 
zwei Reviere sind betroffen, sie liegen im Zentrum östlich an das Projektgebiet angren-
zend. Das nördliche und das südliche Brutrevier grenzen an entsprechend geeignete 
Offenlandbereiche an, sie sind somit nicht beeinträchtigt. 

Innerhalb des geplanten Geltungsbereiches des Bebauungsplans, im nordöstlichen 
Randbereich, befindet sich ein Revier der Feldlerche. Da Feldlerchen großen Abstand 
zu Vertikalstrukturen halten, sind sie unmittelbar vom Bauvorhaben betroffen. Die 
Bodenbrüter legen ihre Nester in offenem Gelände mit lockerer Vegetation an. Durch 
den Bau des Solarparks wird der präferierte Offenlandbereich dauerhaft verändert und 
die Gelege mit Jungvögeln könnten von März bis September verletzt oder getötet 
werden. Die Bautätigkeit würde das Brutverhalten der (stör-, lärm-) empfindlichen Feld-
lerche massiv stören bis hin zur Flucht, dem Verlassen des Geleges und dem Verlust 
der Jungvögel bedingt durch Auskühlung und Nahrungsmangel. Beim Einsatz von 
Maschinen  

würden noch flugunfähige Jungvögel verletzt oder getötet werden, weshalb es zu 
Verbotstatbeständen gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 kommen kann.  

Zudem ist es unwahrscheinlich, dass eine Wiederbesiedlung des Geländes nach 
Errichtung der PV-Module erfolgen würde und somit die Verbotstatbestände gemäß § 
44 Abs. 1 Nr. 3 ausgelöst werden. 

Die Maßnahmen zur Vermeidung des Eintretens der Verbotstatbestände für die 
betrachteten Artengruppen gemäß den Vorgaben § 44 BNatSchG werden im Kapitel 
6.4.1 dargestellt. 

Die Maßnahmen zur Kompensation des Eintretens der Verbotstatbestände für die 
geschützten und ggf. betroffenen Arten gemäß den Vorgaben § 44 BNatSchG finden 
im Kapitel 6.4.2.6 ihren Niederschlag. 

 

Durch die Anlage wird der Biotopwert innerhalb der Einzäunung erhöht.  

Grundsätzlich verfügen die nicht ackerbaulich genutzten „Restflächen“ (wie z. B. Blüh-
streifen, Grabenbegleitflora und extensiver Grünlandstandort) in der bisherigen Nut-
zung bereits ein gutes Potential für das Schutzgut „Tiere und Pflanzen“. Ohne die 
Realisierung der Freiflächen-Photovoltaikanlage würden sich diese potentialen 
Flächen räumlich nicht weiterentwickeln.  

Für die Bereiche, die als Sondergebiet Solar realisiert werden, ist, auf Grund der um-
fangreichen Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen, mit einer Verbesserung des 
Wertes für das Schutzgut Tiere und Pflanzen gegenüber der weiteren intensiven 
Ackernutzung zu rechnen. 
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Die nähere Umgebung des Planungsbereiches wird durch die Anlage nicht beeinträch-
tigt, sondern eher positiv beeinflusst werden. Wichtigste Maßnahmen sind dabei die 
Schaffung und Pflege von Gehölzpflanzungen mit standortheimischen Arten sowie von 
artenreichen Wiesen, die extensiv gepflegt werden. 

Auf Grund der aktuellen Kenntnisse können Beeinträchtigungen für das Schutzgut 
Pflanzen/Tiere/biologische Vielfalt nicht ausgeschlossen, aber durch die vorgeschla-
genen Maßnahmen gemindert werden. 

 

6.2.2 Schutzgut Boden/Geologie/Relief 

Durch die Neuausweisung als Sonderbaufläche für Photovoltaik-Freiflächenanlage 
wird eine offene Fläche, bestehend aus einer Teilfläche Acker und einer Teilfläche 
extensives Grünland, dem Naturhaushalt entzogen. 

Auf Grund der weitestgehend homogenen Geländestruktur bedarf es keiner ausglei-
chenden Geländemodellierung zur Installation der PV-Module. Sie würde mit der Be-
seitigung der Vegetation einhergehen, ist aber an diesem Standort nicht erforderlich. 
Aufgrund der Punktfundamente für die PV-Module wird eine minimale Bodenversiege-
lung stattfinden. Bodenschonende Maßnahmen wie z. B. die getrennte Lagerung von 
Ober- und Unterboden, die eine sorgfältige Trennung der Schichten voraussetzt, sowie 
die Reduzierung der Wege auf das notwendige Maß tragen dazu bei, die negativen 
Auswirkungen auf das Schutzgut Boden zu reduzieren. 

Die Etablierung von artenreichem Grünland unter und zwischen den Modultischen 
kann die Humusneubildung initiieren, so dass eine Verbesserung der Nährstoff- und 
Wasserrückhaltefunktion durch die Vegetationsschicht und die humusangereicherte 
Oberbodenschicht erreicht werden kann. Das Bodenleben bestehend aus Pilzen und 
Flechten einerseits sowie Mikroorganismen (verschiedene Bakterien), Insekten, 
Würmern bis hin zu Kleinsäugern andererseits, wird aktiviert. Das Schutzgut Boden 
profitiert durch das Planvorhaben, überwiegend im Bereich der bisherigen intensiven 
Ackernutzung. 

Die Auswirkungen auf das Schutzgut Boden - Versiegelung - und auf das Schutzgut 
Relief - künstliche Elemente auf Offenland - werden als gering eingestuft. Die Auswir-
kungen können kompensiert werden. In die Geologie wird trotz Bohrungen für die 
Ständer der PV-Module nicht eingegriffen 

 

6.2.3 Schutzgut Wasser 

Das zu betrachtende offene Gelände, welches im Norden ackerbaulich und im süd-
lichen Areal, westlich der Rohstoffabbauquelle, als extensives Grünland bewirtschaftet 
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wird, ist bisher nur die Zufahrt zum Tagebau als teilbefestigte Fläche (wassergebun-
dene Decke) anzusprechen. Weitere Versiegelungen sind im Geltungsbereich nicht 
vorhanden. 

Die Aufstellung von Modulen für Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen auf Ständern nimmt 
eine Fläche von ca. 75 % in Anspruch, wobei dies nicht einer Vollversiegelung gleich-
zusetzen ist. Unter den Modulreihen soll eine Grünlandfläche etabliert werden, die die 
Grundwasserneubildung nur wenig eingeschränkt wird. 

Durch den Erschließungswegebau (in Abhängigkeit von der Bauausführung), die 
Errichtung der Gleichrichteranlagen und Trafostationen sowie der Brandschutz-
anlagen wird im Vergleich zu den PV-Modulen intensiver Fläche versiegelt und der 
Grundwasserneubildung entzogen. Die genaue Flächengröße ist im Laufe des Verfah-
rens zu definieren.  

Für das Schutzgut Wasser sind geringe bis keine nachhaltigen Beeinträchtigungen 
zu erwarten, voraussichtlich überwiegen die positiven Aspekte. 

 

6.2.4 Schutzgut Klima/Luft 

Die Bebauung einer Freifläche mit aufgeständerten Modultischen beeinflusst die Kalt-
luftentstehung und den Kaltluftabfluss marginal. Die Bodenversiegelung wird so gering 
wie möglich gehalten, indem die Wege auf das Notwendige beschränkt und in Form 
einer Kiestragschicht mit wassergebundener Decke ausgeführt werden. 

Die Frischluftproduktion und das umgebende Kleinklima werden durch die Anlage ver-
bessert. Die eingestrahlte Sonnenenergie wird durch die Module in elektrische Energie 
umgewandelt, zwischen den Modulreihen wird ein Teil der Sonnenenergie im Boden 
gespeichert. Ein großer Teil der eingestrahlten Sonnenenergie wird durch die Unter-
lüftung der Anlage gleich wieder an die Luft abgegeben und abtransportiert. Diese 
schnelle Erwärmung der Luft wird durch Beschattung der Bodenfläche ausgeglichen. 

Durch die Module, die (teilweise) neu angelegten Grünlandstrukturen und über die An-
pflanzung von Bäumen und Sträuchern in Form einer Baumreihe (entlang der Straße 
L 24) und einer Heckenstruktur (innerhalb des Geltungsbereichs) kommt es zu einer 
Verringerung der Windgeschwindigkeit in Bodennähe. Insgesamt gilt dem größt-
mögliche Erhalt der vorhandenen Grünelemente besondere Sorgfalt. Somit werden die 
Böden weniger schnell austrocknen, was ebenfalls zur Verbesserung des Kleinklimas 
beiträgt.  

Durch die beschriebenen Prozesse wird das lokale Mikroklima durchaus beeinflusst. 
Im weiteren Umfeld stehen jedoch genügend Freiflächen als Kaltluftproduzent zur Ver-
fügung, so dass keine Auswirkungen auf das Makroklima zu erwarten sind. 
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Ein Schadstoffeintrag in die Luft ist durch die geplante Anlage und deren Betrieb nicht 
zu erwarten. Während der Bauphase kann es zu Luftverunreinigungen durch Baufahr-
zeuge und Staubentwicklung kommen, eine nachhaltige Belastung ist jedoch nicht zu 
erwarten. 

Es wird sich weder anlage- noch betriebsbedingt durch die geplante Freiflächen-
Photovoltaik-Anlagen das Verkehrsaufkommen und damit verbundene Emissionen 
bzw. Immissionen erhöhen. 

Die Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen spart CO2 ein, verbessert beträchtlich die Koh-
lendioxidbilanz und ist dadurch ein bedeutender Beitrag zum Klimaschutz. 

Die Auswirkungen auf das Schutzgut Klima/Luft werden als gering eingeschätzt. 

 

6.2.5 Schutzgut Landschaft/Landschaftsbild/Mensch 

Durch die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Photovoltaik-Frei-
flächenanlage wird eine Offenlandfläche in Anspruch genommen, die sich zwischen 
der Bahnstrecke Haldensleben-Oebisfelde im Norden, eingeschnürt durch Nadel- und 
Mischwald, bis zur Landesstraße L 24 im Süden erstreckt.  

Mit einer Plangebietsgröße von ca. 18,68 ha fällt die Bebauung der nördlichen Acker-
fläche und der südlichen extensiven Grünlandfläche recht kompakt und technogen prä-
gend aus. Die Erlebbarkeit des Geländes ist durch die Errichtung der Photovoltaik-
Freiflächenanlage nicht mehr gegeben, wobei die angrenzenden Wald- und Gehölz-
flächen vom Vorhaben und der künftigen Bebauung unberührt bleiben, abgesehen 
vom die Photovoltaik-Freiflächen umgebenden Zaun. Eine Einzäunung der eigent-
lichen Photovoltaik-Freiflächenanlage wird aus Sicherheitsgründen erfolgen müssen. 

Während der Bauphase kann es zu zeitlich befristeten Beeinträchtigungen durch Lärm, 
Staub und Abgase kommen. Bei Einhaltung der gesetzlichen Lärmschutzauflagen so-
wie technischen Standards sind die Belastungen minimierbar. 

Das Landschaftsbild der geteilt genutzten Offenlandfläche wird sich mit Aufstellen der 
PV-Module und Nebenanlagen deutlich verändern. Höhe, Winkel und Abstände der zu 
errichtenden Module sind im Laufe des Verfahrens so zu definieren, dass Blend-
wirkung und Spiegelreflexe für Mensch und Tiere auf ein Minimum reduziert werden. 

Eine Sichtverschattung und Landschaftsbildaufwertung kann weitestgehend durch Er-
halt der vorhandenen gewachsenen und zu schützenden Grünstrukturen erzielt 
werden sowie durch eine gezielte Ergänzung von Grünstrukturen, die im Rahmen der 
Kompensationsmaßnahmenplanung geplant sind. 

Von einer nachhaltigen Verschlechterung für das Schutzgut Landschaft/Landschafts-
bild/Mensch ist nicht auszugehen. 
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6.2.6 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Kulturgüter und Bodendenkmäler sind im Geltungsbereich des Bebauungsplans bzw. 
im Umfeld des Planvorhabens nicht bekannt. Zur Ortslage Bösdorf besteht keine un-
mittelbare Sichtbeziehung. Geplante Anpflanzungen an der Ostseite des Geltungs-
bereichs (Hecke) unterbrechen den Sichtkontakt. 

Verkehrsteilnehmer der Landesstraße L 24 und Bahnreisende auf der Strecke Hal-
densleben-Oebisfelde werden die Trassen begleitenden Solarfelder zwischen den 
Vegetationsstrukturen nur ganz kurz - und dann nicht störend - wahrnehmen. 

Mit der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes sind keine nachhal-
tigen Auswirkungen auf das Schutzgut Kultur- und Sachgüter zu erwarten. 

 

 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes 

6.3.1 Entwicklung 
des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung 

Aussagen über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung des vor-
liegenden Vorentwurfes können nur allgemein und qualitativ angedeutet werden.  

Bei Nicht-Umsetzung der Planung bliebe das Areal weiterhin unbebaut und das 
Schutzgut Fläche in seinem jetzigen Zustand. Der südliche Teil des Plangebietes 
würde weiterhin als Grünlandstandort extensiv bewirtschaftet werden. Der nördliche 
Teil des Plangebietes bliebe unter ackerbaulicher Nutzung, in Abhängigkeit der 
Wetter- und Klimaentwicklung einerseits und den Möglichkeiten im Rahmen der 
Agrarförderung anderseits. 

Die Bedingungen für die Schutzgüter Boden und Wasser werden unverändert fortbe-
stehen. Der leichte Bodenverlust (Wind-, Wassererosion, Humusverlust) der intensi-
ven Landwirtschaft würde sich fortsetzen. 

Das Schutzgut Klima und Luft wird sich bei Nichtdurchführung, im Falle der fortgesetz-
ten landwirtschaftlichen Nutzung nicht ändern. Die bestehende Kalt- und Frischluftpro-
duktion bliebe weiterhin erhalten. 

Das Schutzgut Landschaftsbild bliebe bei Nichtdurchführung weiterhin im Norden 
durch die intensive Landbewirtschaftung belastet und im Süden des Plangebietes die 
durch die Vorbelastungen des Rohstoffabbaus und des Straßenverkehrs überprägt. 
Das Erleben des Landschaftsbildes würde sich nicht verbessern. 

Für das Schutzgut Mensch „menschliche Gesundheit“ bliebe es weiterhin ein orts-
typisches landwirtschaftliches Gebiet. Die Feldwege würden für Erholung suchende 
Menschen kaum in die engere Auswahl kommen, da ihr Zustand unbedingt der Ver-
besserung bedarf und sie nicht zu attraktiven Zielen führen.  
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Bei Nichtdurchführung der Planung ist davon auszugehen, dass die Bedingungen für 
die Schutzgüter Kultur und Sachgüter unverändert fortbestehen werden. 

Würde die Bauleitplanung nicht realisiert, würden die Bedingungen für die Schutz-
güter Tiere und Pflanzen bei der Fortsetzung der intensiven Landwirtschaft unverän-
dert fortbestehen. Auf Grund des Eintrages von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln 
auf den Ackerflächen würde sich das Schutzgut biologische Vielfalt tendenziell ver-
schlechtern. 

Entließe man beide Flächen aus jeglicher Nutzung - ein Szenario aus den Betrach-
tungen der potentiell natürlichen Vegetation, würde eine Sukzession mit zunehmender 
Ruderalisierung einsetzen. Aus den benachbarten Waldflächen würden dominierende 
Straucharten in das Offenland einwandern, sich weiter ausbreiten und die gesamte 
offene Fläche nach und nach überwuchern. Aus dem anfänglichen Pionierstadium ent-
stünde eine immer dichter werdende Feldgehölz-Vegetation, die allmählich in einen 
Wald hineinwachsen würde. 

Im Flächennutzungsplan wäre eine Neubewertung des derzeitigen bzw. des avisierten 
Zustandes in Abstimmung mit den zuständigen Fachbehörden vorzunehmen.  

 

6.3.2 Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 

Mit Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes wird entlang der Bahnlinie 
eine landwirtschaftliche Nutzfläche mit geringer Bodenfruchtbarkeit und die rekulti-
vierte Fläche des stillgelegten Kiesgrubenareals entlang der Landesstraße durch die 
Ansiedlung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage (PV-FFA) neugestaltet. Die Fläche 
ist im Photovoltaik-Freiflächenkonzept der Stadt Oebisfelde-Weferlingen (Stand März 
2023) als Potentialfläche ausgewiesen. 

Das zu beplanende Gebiet gehört zu den benachteiligten Gebieten, gemäß 
Freiflächenanlagenverordnung (FFAVO). Dem Beschluss zum vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan mit einer Fläche von 18,69 ha am 08.03.2022 war eine intensive 
Diksussion im Stadtrat Oebisfelde-Weferlingen und im Gemeinderat Bösdorf voraus-
gegenagen, die u. a. die in unmittelbarer Nachbarschaft bereits betriebene PV-FFA 
behandelte. Ausschlaggebend war für die Beschlussfassung, dass die Gesamtfläche 
aus bestehender und geplanter Anlage nicht die im Photovoltaik-Freiflächenkonzept 
festgelegte Maximalfläche von 50 ha je PV-FFA überschreitet. 

Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans wird als sonstiges 
Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Solar ausgewiesen. 

Mit der Errichtung der maximal 4 m hohen und nach Süden ausgerichteten PV-Module 
mit Nebenanlagen, inklusive Erschließungswege, würde sich ein nicht unwesentlicher, 
aber kompensierbarer baulicher Eingriff mit vordergründiger Wirkungen auf Boden, 
Relief, Kleinklima, Vegetation und Fauna erfolgen. 
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Das Landschaftsbild des Geltungsbereichs ändert sich wesentlich, obwohl das Plan-
gebiet im Westen und Norden durch vorhandene lineare und flächige Gehölzstrukturen 
begrenzt ist. Von der südlich sich anschließenden Landesstraße L 24 sowie von der 
im Osten benachbarten Ackerfläche kann die mit Modulen bestückte Offenlandfläche 
frei eingesehen werden. Die Landschaftsbildwirkung auf die Umgebung kann durch 
neu anzulegende Gehölzstrukturen abgepuffert werden. 

Die im Verfahren befindliche Planung zielt darauf ab, eine geordnete städtebauliche 
Entwicklung im Außenbereich der Stadt Oebisfelde-Weferlingen, zwischen den Orts-
teilen Oebisfelde (Siedlung) und Bösdorf, zu gewährleisten.  

Die mit der Planung verbundenen Eingriffe in Natur und Landschaft können kompen-
siert werden. Die Kompensation soll am Eingriffsort und damit überwiegend im Gel-
tungsbereich des Bebauungsplans geleistet werden. 

Artenschutzrechtliche Belange können bei Realisierung des Bebauungsplans ausge-
glichen werden unter Anwendung der vorgesehenen Vermeidungsmaßnahmen für die 
zu schützenden Arten und der erforderlichen Kompensationsmaßnahme für die Feld-
lerche analog des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages von VARIS (April 2024). 
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 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich 
der nachteiligen Umweltauswirkungen 

6.4.1 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung der nachteiligen 
Umweltauswirkungen 

Im Rahmen der Bebauungsplanung wurden die Möglichkeiten, Beeinträchtigungen 
von Natur und Landschaft gering zu halten, umfassend berücksichtigt. 

Entsprechend den Forderungen der Eingriffsregelung sind die von dem Vorhaben aus-
gehenden Beeinträchtigungen nach Möglichkeit zu vermeiden, zu minimieren und 
soweit dies nicht möglich ist, sind die am Eingriffsort entstehenden Funktionsverluste 
des Naturhaushaltes oder des Landschaftsbildes zu kompensieren. 

Potentielle Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft sind bei Umsetzung des 
Bebauungsplans auf ein Minimum zu beschränken in dem die geltenden gesetzlichen 
Bestimmungen und Abstände von Normen zum Schutz von Boden, Grundwasser, Luft, 
Flora und Fauna Beachtung finden. Zum Ausgleich bzw. Ersatz potentieller Beein-
trächtigungen erfolgen grünordnerische Festsetzung, die z.B. Flächen zum Anpflan-
zen von vorwiegend heimischen, standortgerechten Gehölzen definieren. 

In der Planung wurden die folgenden Minderungsmaßnahmen festgesetzt, um die 
Eingriffsfolgen zu mindern: 

 

Schutzgut Tiere, Pflanzen und Lebensräume 
• Die Abstände zwischen den Modulreihen von ca. 2,5 m fördern die stabile Etablie-

rung eines artenreichen Grünlandes, welches den Insekten sowie den Vögeln des 
Offenlandes Lebens- und Nahrungsraum bietet. 

• Durch die großen Zwischenräume zwischen den Modultischreihen ist eine aus-
reichende Besonnung der Flächen gegeben. 

• Da die Solarmodule nur teilweise die Anlagenfläche bedecken und ein relativ gro-
ßer Teil nach wie vor eine ausreichende Belichtung aufweist, werden aus den 
Randbereichen der benachbarten Biotoptypen Arten einwandern. 

• Die Module auf den Modultischen sollen mit mind. 2 cm Zwischenräumen inner-
halb der Reihen angebracht werden, so dass die Vegetation darunter ausreichend 
mit Wasser versorgt ist. 

• Die Einzäunung der Anlage erfolgt mit 15 cm Bodenfreiheit, so dass die Durch-
gängigkeit für Tiere, bis zur Größe eines Fuchses, gewährleistet ist. 

• Der Umfang der Überstellung mit Photovoltaik-Modulen wurde soweit reduziert 
(die zulässige Grundflächenzahl [GRZ] wurde im vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan mit 0,8 definiert), dass sich nach dem Bewertungsmodell Sachsen-
Anhalt ein Ausgleich im Eingriff darstellen lässt. 

• Ziel ist es, die mit Modulen überstellte, extensiv zu bewirtschaftende Fläche 
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inklusive der Randflächen zu einer Wildwiese für frische Standorte bis hin zu 
trocken-warmen Standorten zu entwickeln. 

• Anpflanzungen aus standortheimischen Gehölzen werden angelegt und gepflegt: 
eine Hecke am östlichen Rand des Geltungsbereiches und eine Baumreihe am 
südlichen Rand des Geltungsbereiches. 

• Die extensive Grünlandfläche wird nicht gedüngt. 
• Es werden keine Pflanzenschutzmittel (Insektizide und Fungizide) verwendet. 
• Schädliche Verdichtungen der Böden finden nicht statt. 

 
Grundsätzlich ist es nach § 44 BNatSchG verboten, wildlebenden Tieren der beson-
ders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen, zu töten oder ihre 
Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstö-
ren. Dies ist auch bei der späteren Nutzung zu berücksichtigen. 

Eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Populationen ist durch 
geeignete Maßnahmen zu vermeiden. Des Weiteren sind auf den Bedarf zugeschnit-
tene Kompensationsmaßnahmen für die jeweils betroffene Art (entsprechend des Er-
gebnisberichtes der Artenschutzrechtlichen Untersuchung, siehe Kapitel 6.4.2.6) zu 
konzipieren und zeitnah umzusetzen. 
Aus dem Artenschutzfachbeitrag von VARIS (April 2024, vergleiche Anlage zum Um-
weltbericht) sind die folgenden Vermeidungsmaßnahmen zum Schutz der im Unter-
suchungsgebiet vorkommenden neun gefährdeten Vogelarten Baumpieper, Bluthänf-
ling, Feldlerche, Grauammer, Grauschnäpper, Heidelerche, Neuntöter, Pirol und Rot-
milan durchzuführen, um Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 
BNatSchG zu vermeiden: 

 

 Bauzeitenregelung (V1) 
• Zum Schutz von bodenbrütenden Vogelarten und der artenschutzrelevanten Ver-

meidung von Tötungen nicht flugfähiger Jungvögel ist die Baufeldräumung (Besei-
tigung der Vegetationsdecke, Abschieben des Oberbodens, bauvorbereitende 
Maßnahmen) außerhalb der Brutzeiten der Vogelarten durchzuführen (Verbot 
zwischen Anfang März und Ende August). 

• Der gesamte Bereich ist zudem vor Baubeginn auf mögliche Gelege und Brut-
nester zu untersuchen und die Baufeldfreimachung gegebenenfalls zu ver-
schieben. 

• Die zeitliche Beschränkung der Baufeldräumung, einhergehend mit dem Absu-
chen der betroffenen Bereiche, schließt die Zerstörung besetzter Nester oder von 
Eiern sowie die Tötung flugunfähiger Jungvögel aus. Verbotstatbestände gemäß  
§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG sind daher nicht länger zu erwarten.  
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 Einhaltung gesetzlicher Rodungszeiten – Rodungs- und Gehölzschnitt (V2) 
• Ist es notwendig im Rahmen bauvorbereitender oder direkter Baumaßnahmen 

Gehölze zu entfernen, muss diese Vermeidungsmaßnahme berücksichtigt wer-
den. 

• Durch die Verlagerung der Rodungs- und Gehölzschnittarbeiten in den Zeitraum 
zwischen dem 1. Oktober und dem 28./29. Februar wird eine Schädigung oder 
Zerstörung belegter Nester, eine Vernichtung von Eiern und eine Tötung flug-
unfähiger Jungvögel sowie eine Störung während der Brut-, und Aufzuchtzeiten 
verhindert. 

• Die Lebensraumfunktionen der betroffenen Bereiche können im räumlichen 
Zusammenhang von anderen Gehölzstrukturen übernommen werden. 

 

 Temporäre Schutzvorrichtung der Gehölze (V3) 
• Die zu erhaltenden Gehölze entlang des Projektgebiets und der Zuwegung sind 

während der gesamten Bauarbeiten mit einem Stammschutz oder einem Biotop-
schutzzaun zu versehen. 

 

 Einhaltung von Bebauungsabständen für die Heidelerche (V4) 
• Um den lichten Waldrandcharakter zu erhalten müssen Abstände von 30 m von 

den Heidelerchenrevieren zu den mit Solarmodulen bebauten Flächen eingehalten 
werden. 

• Dabei gilt der Abstand gemessen vom Waldrand. 
• Davon betroffen sind die zwei Reviere der Heidelerche welche im Zentrum östlich 

an das Projektgebiet angrenzen. 
• Das Revier nördlich außerhalb des Untersuchungsgebietes Brutvögel und das 

Revier im Süden des Untersuchungsgebietes Brutvögel werden durch den Bau der 
PV-Freiflächenanlage nicht negativ beeinträchtigt, da genügend angrenzende 
offene Flächen vorhanden sind. 

 

 

Schutzgut Boden 
• Die Versiegelung wird minimiert. Sie beschränkt sich auf gerammte Pfosten, 

betonierte Zaunpfosten bei einem Zaun ohne Sockel und die notwendigen 
Betriebsanlagen wie Trafostationen, Wechselrichteranlagen sowie Löschwas-
serbecken. 

• Die Zuwegung und Erschließungswege werden überwiegend mit einer wasser-
gebundenen Decke befestigt. 

• Die gesamte Bodenversiegelung der künftigen Freiflächen-Photovoltaikanlage 
wird bei ca. 3 % liegen. 
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• Die Flächen zwischen und unter den Modulen werden als extensive Wiesen-
flächen gepflegt. Die Vegetationsdecke auch unter den Modultischen sichert 
gute, stabile Bodenfunktionen. 

• Auf Dünge- und Pflanzenschutzmaßnahmen wird verzichtet. 
• Eine Strauch-Baum-Hecke und Baumreihe aus standortheimischen Arten werden 

angelegt und gepflegt. Sie verbessern die Wasserhaltung und den Bodenerhalt 
im Gelände, die Bodenfeuchtigkeit sowie die allgemeine Bodenqualität. 

 

 

Schutzgut Wasser 
• s. Maßnahmen Schutzgut Boden – die reduzierte Versiegelung und die wasser-

durchlässig gestaltete Wege- und Stellplatzgestaltung dienen zugleich dem 
Bodenschutz und dem Wasserschutz, hier insbesondere dem Grundwasser-
schutz. 

• Das anfallende Niederschlagswasser wird auf der Plangebietsfläche versickert 
unter Vermeidung von Erosionserscheinungen, in dem innerhalb der Modulreihe 
zwischen den Paneelen mit entsprechender Abtropfkante ca. bis zu 4 cm 
Abstände die flächigere Versickerung gut ermöglichen. 

• Des Weiteren fördern Abstände zwischen den Modulreihen von ca. 2,5 m die 
Versickerung. Die Grundwasserneubildung bleibt nahezu unverändert erhalten. 

• Die Beschattung des Bodens durch die Modultische setzt die Verdunstung der 
Bodenoberfläche herab. 

 

 

Schutzgut Landschaftsbild 
• Während die Modulflächen selber umzäunt werden müssen, ist als östliche 

Abgrenzung des Vorhabens die Anlage einer Hecke (zwischen 3 und 5 m) 
geplant. 
Diese baurechtlich als Grünfläche, festgelegte Grün- und Gehölzstruktur aus 
heimischen, standortgerechten Gehölzen, die öffentlich zugänglich ist, dient 
der Landschaftsbildverbesserung, dient der landschaftstypische Eingrünung 
der Modulanlagen und stellt einen Teil der Ausgleichsfläche für den baulichen 
Eingriff in der vorhandenen Biotopausstattung dar. 

• Eine Baumreihe am südlichen Rand des Plangebietes fungiert ebenfalls als 
Einbindung in die umgebende Landschaft. 
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Schutzgut Klima/Luft 
• s. Maßnahmen Schutzgut Landschaftsbild, 

• Die Heckenpflanzung dient neben der Sichtverschattung dem Schutz vor 
Winderosion, dem Halten der Feuchtigkeit und der Frischluftproduktion. 

 

Die Aussagen zu den eingriffsbasierten Minderungsmaßnahmen und den arten-
schutzrechtlichen Vermeidungsmaßnahmen finden ihren Niederschlag in den 
Grünordnerischen Festsetzungen (vergleiche Kapitel 6.4.3 ff.). 
 

Wird mit Fortschreibung der Planung ergänzt. 

 

6.4.2 Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung 

Das geplante Vorhaben stellt einen Eingriff in Natur und Landschaft gemäß § 6 
NatSchG LSA in Verbindung mit § 14 BNatSchG 2009 dar. Nach § 1a Abs. 3 BauGB 
ist die Vermeidung und der Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Land-
schaft in der bauleitplanerischen Abwägung nach §1 Abs. 7 BauGB zu berück-
sichtigen. 

 

6.4.2.1 Datengrundlage 

Als Grundlage für die Biotoptypenbewertung zur Ermittlung des Eingriffs wurde 
folgende Unterlagen verwendet: 

• Luftbild DOP © GeoBasis-DE / LVermGeo LSA 2023 
Es gelten die Nutzungsbedingungen des LVermGeo LSA. 
Datenlizenz Deutschland-Namensnennung-Version 2.0. 

Die Daten der aktuellen Biotoptypen- und Nutzungskartierung aus der Color-Infrarot-
Luftbildbefliegung (CIR) von 2009 wurden vom Landesamtes für Umweltschutz 
Sachsen-Anhalt zur Verfügung gestellt. 

Mit der Unteren Naturschutzbehörde wurde telefonisch und per Mail der Unter-
suchungsumfang für den Artenschutz abgestimmt.  

Neben der Aktualisierung der Biotoptypenkartierung durch Auswertung eigener 
Vorortbegehungen wurden in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde keine 
darüber hinaus gehenden Kartierungen durchgeführt. 

 

6.4.2.2 Artenbestand 

Pflanzenbestand 
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Für die Ermittlung des Kompensationsbedarfes bildet ein aktueller Bestandsplan der 
am Standort vorhandenen Biotop- und Nutzugstypen die Basis. Dieser Bestandsplan 
wird mit dem avisierten Planzustand des Bebauungsplans verglichen, um die 
Abweichungen und Veränderungen herauszuarbeiten, die letztendlich die Bemessung 
des erforderlichen Ausgleichs bestimmen. 

Es fanden zwei Vorortbegehung statt, im April 2023 und im August 2023, zur Erfassung 
der Biotop- und Nutzungstypenstrukturen im Geltungsbereich, welcher sich eindeutig 
im Außenbereich des Ortsteiles Bösdorf befindet.  

 

 
Abb. 31: Luftbild Ortslage Bösdorf mit rot dargestelltem Geltungsbereich 
 des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans in der Gemarkung Bösdorf, unmaßstäblich 

 

Demzufolge ist hier die Richtlinie über die Bewertung und Bilanzierung von Eingriffen 
im Land Sachsen-Anhalt (gem. RdErl. des MLU, MBV, MI und MW vom 16.11.2004 – 
42.2-22302/2 zuletzt geändert durch RdErl. des MLU vom 12.03.2009 – 22.2-22302/2; 
Bewertungsmodell Sachsen-Anhalt) heranziehen. 

Das Bewertungsmodell des Landes Sachsen-Anhalt in der aktuell gültigen Fassung ist 
das fachlich korrekte Instrument zur Eingriffsfolgenbewältigung der Kompensations-
verpflichtung gemäß § 15 Abs. 2 BNatSchG. 

Der aus mehreren Flurstücken bestehende Geltungsbereich des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans untergliedert sich in drei Teilflächen – in eine nördlich begrenzende 
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Blühfläche, einer weit ausgedehnten Ackerfläche und in eine südliche gelegene 
Grünlandfläche. 

Die ausgedehnte Ackerfläche erstreckt sich von der Grünlandfläche bis zur Bahn-
strecke im Norden und dem östlich begrenzenden Graben 5763.281.2. Sie wird inten-
siv bewirtschaftet, vornehmlich mit Getreidekulturen und in diesem Jahr stand auf 
diesem Schlag Roggen. 

Zwischen dem intensiv bewirtschafteten Acker und dem Bahndamm wurde ein ca.  
50 m breiter Blühstreifen angelegt, der augenscheinlich von Gräsern – unter anderem 
vom Landreitgras – dominiert wird. Bei den krautigen Stauden sind zu nennen: Groß-
blütiges Leimkraut, Scharfgarbe, Hornklee, Wiesenknautie, Wegwarte, Wiesen-
magaritte, Echtes Labkraut, Klettenlabkraut und Gewöhnliches Leinenkraut. 

Die extensiv genutzte Wiesenfläche entstand im Zusammenhang mit der Verfüllung 
der ehemaligen Kiessandtagebaufläche mit anschließender Rekultivierung in Form der 
Grünlandaussaat. Die eher trocken bis magere Grünlandbrache weist ruderalisierte 
Bereiche auf Gräser, wie Glatthafer dominant und Landreitgras eingestreut, sowie 
verschiedene Kräuterarten wie z.B. Rote Taubnessel, Tüpfel-Hartheu, Wilde Möhre, 
Spitzwegerich und Gänsefingerkraut, gedeihen auf der relativ trockenen Fläche. 
Einzelne Sämlinge von Kiefern und Ahorn sind ebenfalls auf der Fläche zu finden. 

 
Tierbestand 

Für den Geltungsbereich des Bebauungsplans wurde ein gesonderter artenschutz-
rechtlicher Beitrag erstellt. Der Artenschutzfachbeitrag des Gutachterbüros VARIS 
(April 2024) liefert eine Prognose über das vorhabensbedingte Eintreten von Zugriffs-
verboten auf relevante Arten unter Berücksichtigung artspezifischer Maßnahmen zur 
Verhinderung der Verbotsverletzung(en) gemäß den Vorgaben § 44 BNatSchG. Tritt 
keiner der Verbotstatbestände ein bzw. werden die Vermeidungs- und Kompen-
sationsmaßnahmen für die schützenswerten Arten fachgerecht und vollumfänglich 
vollzogen, ist das Vorhaben aus artenschutzrechtlicher Sicht zulassungsfähig. 

 

6.4.2.3 Bewertung des Bestandes 

Die Bilanzierung des Kompensationsbedarfs für den Außenbereich des B-Plan-Gel-
tungsbereichs erfolgt in zwei Schritten. 

Es wurden die Biotop- und Nutzungstypen im Bestand gemäß dem Bewertungsmodell 
des Landes Sachsen-Anhalt bewertet auf Grundlage der Kartierung aus den beiden 
Vorortterminen. Den Biotoptypen wurde die jeweilige Codierung des Bewer-
tungsmodells zugeordnet, zum einen wurde der Code der CIR-Luftbild-Interpre-
tationsdaten, der Kartierschlüssel „CIR BTNT“ von 2009, verwendet und zum anderen 
wurden die „Biotoptypen“ nach SCHUBOTH J. (2004), die die Grundlage für die o.g. 
Richtlinien zur Bewertung und Bilanzierung von Eingriffen in Sachsen-Anhalt bildete, 
aufgeführt. 
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In der beigefügten Zeichnung „Umweltbericht, Eingriffsbewertung und Kompensation 
– Bestand“ Blatt Nr. 01 sind tabellarisch die Flächenwerte der jeweiligen Biotop- und 
Nutzungstypen aufgelistet. Abweichungen bzw. Interpolationen bei der Zuordnung der 
Biotoptypen zu den Werteinheiten (WE) wurden nicht vorgenommen. 

 
Tabelle 3: Biotopwertermittlung Eingriffsflächenwert – Bestand Außenbereich 

Kategorie Biotoptyp vor dem Eingriff 
(CIR BTNT) 

Code Fläche 
in m² 

Biotop-
wert 

WE/m² 

Biotop-
wert WE 

EINGRIFFSFLÄCHENWERT - BP-Geltungsbereich im Außenbereich der Gemeinde Bösdorf 
PV-FFA-Module, anteilig 
technische Infrastruktur 
für PV-FFA-Module 

Intensivacker (AAu) AI 142.935 5 714.675 

PV-FFA-Module,  extensiv genutzter Acker (Blühstreifen) 
(AA) 

AE 9.450 14 132.300 

PV-FFA-Module, anteilig 
technische Infrastruktur 
für PV-FFA-Module 

Mesophile Grünlandbrache (KGm) GMX 32.610 14 456.540 

 unbefestigter Weg (Bvu) VWA 1.550 6 9.300 
 Graben mit artenarmer Vegetation 

(GBwu) 
FGK 265 10 2.650 

      
Zwischensumme     186.810   1.315.465 

Die Einstufung der Bewertung für Bestand und Planung wird mit der Unteren Natur-
schutzbehörde abgestimmt. 

 

6.4.2.4 Bewertung des Eingriffs 

Für die Bewertung des Planzustandes wurden die Objektplanung der Solar Provider 
Group mit einem Luftbild und der durchgeführten Kartierung verschnitten, um die ge-
planten Nutzungen mit den Photovoltaikmodulen, den Zuwegungen, den Löschwas-
serbecken und der Zaunanlage mit den entsprechenden Codierungen des Bewer-
tungsmodells zu versehen. Auf der Zeichnung „Umweltbericht, Eingriffsbewertung und 
Kompensation – Planung“ Blatt Nr. 02 befindet sich eine tabellarische Übersicht zu 
den Flächenwerten der geplanten Biotop- und Nutzungstypen. Die im GIS konkret 
ermittelten Flächenwerte weichen geringfügig von den Werten der beigefügten Excel 
- Tabelle ab (Rundungsfehler). 

Für den Eingriff durch die Errichtung der Photovoltaik-Modulen durch Punktfunda-
mente, Verschattung, Änderung des Regenabflusses und die lange Entwicklungszeit 
der Aushagerung wird ein Minderungsfaktor von 50 % des jeweiligen angestrebten 
Biotopwertes berücksichtigt. 

Die beabsichtigten Pflanzengesellschaften eines mesophilen Grünlandes der frischen 
bis hin zu leicht trockenen Standorten können nach einer Grünlandeinsaat auf den 
bisherigen Ackerflächen zunächst als Ansaatgrünland „GSA“ angesprochen werden. 
Auf Grund der dort vorhandenen angereicherten Nährstoffverfügbarkeit werden sich 
diese Entwicklungsziele erst über einen verhältnismäßig langen Zeitraum der 
Abschöpfung von Nährstoffen entwickeln, indem regelmäßige Mahd mit Abtransport 



BP Bösdorf Freiflächen-Photovoltaikanlage -Vorentwurf-  

55 

des Mahdguts zur Etablierung eines mesophilen Grünlandes „GMA“ führt. Die Aus-
hagerung kann mehrere Jahre dauern. 

Der Bereich des aktuellen Blühstreifens am nördlichen Rand des Plangebietes und die 
Grünlandbrache am südlichen Rand des Plangebietes sollen ebenfalls durch eine 
Ansaat vorbereitet werden, so dass sich hier ein mesophiles Grünland „GMA“ etab-
lieren kann. 

Die beiden nördlich und südlich gelegenen Randbereiche haben gewissermaßen 
einen Entwicklungsvorsprung, da Düngung in jüngerer Vergangenheit bereits nicht 
mehr erfolgte. Dennoch wird auch hier für eine regelmäßige Nährstoffausfuhr gesorgt 
werden müssen, um die Zielarten des mesophiles Grünlands etablieren zu können. 

Für die Randstreifen rings um die von der Überstellung betroffen Biotoptypen mit dem 
Entwicklungsziel ruderales mesophiles Grünland „GMF“ auf vormaligen Ackerflächen, 
Blühstreifen und Grünlandbrache wird, in Anlehnung an die Richtlinie zur Bewertung 
und Bilanzierung von Eingriffen im Land Sachsen-Anhalt, ein Biotopwert von „7“ 
festgelegt. 

Für die von der Überstellung betroffen Biotoptypen mit dem Entwicklungsziel meso-
philes Grünland „GMA“ auf vormaligen Acker, Blühstreifen und Grünlandbrache wird 
in Anlehnung zu der Richtlinie zur Bewertung und Bilanzierung von Eingriffen im Land 
Sachsen-Anhalt eine Biotopwert von „8“ festgelegt. 

 
Tabelle 4: Minderungswert für Verschattung durch Photovoltaik-Module 

Minderungswert für Verschattung 
durch Photovoltaik-Module 

Fläche m ² Biotopwert laut 
Bilanzierungs-

modell LSA 

um 50 % reduzierter 
Biotopwert durch 

Verschattung u. Ent-
wicklunsgzeitraum 

GMF Ruderales mesophiles Grünland 
Entwicklungsziel über GSA - Randtsreifen 

46.450 -( 14)* 7 

GMA Mesophiles Grünland Entwicklungsziel 
über GSA – modulüberstellte Flächen 

133.945 16 8 

* = Da es für „Ruderales mesophiles Grünland“ keinen Planwert gibt, wird analog zum „Mesophilen 
Grünland“ – hier beträgt der Biotopwert 18 WE und der Planwert 16 WE - der Biotopwert von 16 um 
zwei Werteinheiten vermindert auf 14 WE. 

 

Neben der Überstellung der Offenlandflächen mit den aufgeständerten Photovoltaik-
modulen führt die erforderliche technische Infrastruktur, wie Erschließungswege u.a. 
für den Feuerwehrzugang, die Löschwasserbecken und die Standorte der Transfor-
matoren und Wechselrichter, zu weiteren Veränderungen sowohl hinsichtlich des Bio-
top- und Nutzungstypes als auch hinsichtlich des Landschaftsbildes. 

Im Weiteren kommen die „Planwerte“ der "Richtlinie zur Bewertung und Bilanzierung 
von Eingriffen im Land Sachsen-Anhalt" für geplante Biotopentwicklung zum Ansatz. 

Es wird die Entwicklung der einzelnen Biotopflächen in der Reihenfolge der Nennun-
gen in der Bestandstabelle verbal beschrieben.  
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In der Zeichnung „Umweltbericht, Eingriffsbewertung und Kompensation – Planung“ 
Blatt Nr. 02 sind Änderungen, bedingt durch die Errichtung der Freiflächen-Photovol-
taikanlage einerseits und durch die Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen anderer-
seits, dargestellt und in den beiden Tabellen sind die Flächengrößen und Wertpunkte 
aufgeführt. 

 
Tabelle 5: Beschreibung der Biotoptypen Bestand und Planung 

CODE 
Biotoptypen 
BESTAND 

Biotoptyp Biotoptyp 
BESTAND PLANUNG 

 Ackerbaulich genutzte Biotope Grünland mit PV-FFA-Modulen überstellt 
AI. Intensiv genutzter Acker GMA Neu: mesophiles Grünland, Entwicklungsziel 

GMA über Ansaatgrünland GSA, modulüberstellt 

AI. Intensiv genutzter Acker GMF Neu: ruderales, mesophiles Grünland, 
Entwicklungsziel GMF über Ansaatgrünland GSA 
Randstreifen um die modulüberstellte Fläche 

 Ackerbaulich genutzte Biotope technische Infrastruktur für PV-FFA-Module 
AI. Intensiv genutzter Acker BE. Neu - Löschwasserbecken  

 Ackerbaulich genutzte Biotope Weg 
AI. Intensiv genutzter Acker VWB Neu - befestigter Weg mit wassergebundener 

Decke 

 Ackerbaulich genutzte Biotope Gehölze 
AI. Intensiv genutzter Acker HHB Neu - Baum-Strauch-Hecke trocken-warmer 

Standorte (überwiegend heimische Arten) am 
östlichen Plangebietsrand 

 Ackerbaulich genutzte Biotope Grünland mit PV-FFA-Modulen überstellt 
AE extensiv genutzter Acker 

(Blühstreifen) 
GMA Neu: ruderales, mesophiles Grünland, 
Entwicklungsziel GMA über Ansaatgrünland GSA 
u.modulüberstellt 

AI. extensiv genutzter Acker 
(Blühstreifen) 

GMF Neu: ruderales, mesophiles Grünland, 
Entwicklungsziel GMF über (teilweise) 
Ansaatgrünland GSA u. (teilweise) Belassen des 

   Grünland genutzte Biotope Grünland mit PV-FFA-Modulen überstellt 
GMX Mesophile Grünlandbrache GMA Neu: mesophiles Grünland, Entwicklungsziel 

GMA über (teilweise) Ansaatgrünland GSA u. 
(teilweise) Belassen des Bestandes, modulüberstellt 

GMX Mesophile Grünlandbrache GMF Neu: ruderales, mesophiles Grünland, Entwick-
lungsziel GMF über (teilweise) Ansaatgrünland GSA 
u. (teilweise) Belassen des Bestandes, Randstreifen 
um die modulüberstellte Fläche 

 Grünland genutzte Biotope Gehölze 
GMX Mesophile Grünlandbrache HRB Neu – Baumreihe am südlichen 

Plangebietsrand (parallel zur L 24) 

 Sonstige Biotope Sonstige Biotope 
FGK Graben mit artenarmer Vegetation Graben mit artenarmer Vegetation (keine Änderung) 
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In der folgenden Tabelle sind die Biotopwerte und die daraus abgeleiteten Biotop-
wertpunkte für die einzelnen Flächen zum Stand der eingereichten Planung zusam-
mengestellt. 
Tabelle 6: Biotopwertermittlung Neuanlagenwert – Planung Außenbereich 

Kategorie Biotoptyp nach dem 
Eingriff 

(CIR BTNT) 

Code Biotop-
wert 

WE/m² 

Fläche 
in m² 

Plan-
wert 

WE/m² 

Biotop-
wertpunkte 

WE 
NEUANLAGENWERT - BP-Geltungsbereich im Außenbereich der Gemeinde Bösdorf 
PV-FFA-Module, anteilig 
technische Infrastruktur 
für PV-FFA-Module 

mesophiles Grünland, 
Entwicklungsziel über 
Ansaatgrünland, 
modulüberstellt (KGm) 

GMA 
über 
GSA 

 133.945 7 973.615 

PV-FFA-Module, anteilig 
technische Infrastruktur 
für PV-FFA-Module 

ruderales, mesophile 
Grünland, Entwicklungsziel 
auf Randstreifen ehemals 
Acker u. ehemals mesoph. 
Grünlandbrache über 
Ansaatgrünland (KGm) 

GMF 
über 
GSA 

 46.450 8 371.600 

technische Infrastruktur 
für PV-FFA-Module 

Löschwasserbecken (BSi.) GMX  140 0 0 

technische Infrastruktur 
für PV-FFA-Module 

befestigter Weg mit 
wassergebundener Decke 
(Bvw) 

VWB  3.410 3 10.230 

unverändert Graben mit artenarmer 
Vegetation (GBwu) 

FGK 10 265 10 2.650 

Gehölzpflanzung Strauch-Baumhecke aus 
überwiegend heimischen 
Arten () 

HHB  2.000 16 32.000 

Gehölzpflanzung Baumreihe (HR..) HRB  600 9 5.400 
       
Zwischensumme    186.810  1.359.495 

 
Wird der Neuanlagenwert dem Eingriffsflächenwert gegenübergestellt, ergibt sich ein 
Kompensationsrestwert, der nachfolgend dargestellt ist. 

 

Neuanlagewert - Eingriffsflächenwert = Kompensationsrestwert 

1.359.495 WE - 1.315.465 WE = 44.030 WE 

 
Nach Umsetzung des Bebauungsplans am Eingriffsort liegt der Kompensations-
restwert im positiven Bereich mit einem Überschuss von 44.030 Werteinheiten. 

 

6.4.2.5 Ausgleichsmaßnahmen 

Die nachfolgend aufgelisteten Ausgleichsmaßnahmen wurden in der Bilanzierung der 
Tabelle Nr. 4: „Biotopwertermittlung Neuanlagenwert – Planung Außenbereich“ be-
rücksichtigt: 

 

CODE: Kurzbeschreibung der Ausgleichsmaßnahme nach dem 
Bewertungsmodell Sachsen- Anhalt: 
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GMA • Mesophiles Grünland Entwicklungsziel z.T. über GSA – modulüber-
stellte Flächen anteilig auf ehemaligen Ackerflächen, extensiven 
Blühstreifen und Grünlandbrache, 

GMF • Ruderales mesophiles Grünland Entwicklungsziel über GSA – Rand-
streifen entlang der modulüberstellten Flächen anteilig auf ehemaligen 
Ackerflächen, extensiven Blühstreifen und Grünlandbrache 

HHB • Strauch-Baum-Hecke aus überwiegend heimischen Arten am östlichen 
Rand des Plangebietes 

HRB • Baumreihe aus überwiegend heimischen Gehölzen am südlichen Rand 
des Plangebietes 

VWB • Befestigter Weg mit wassergebundener Decke (nur mit Kies verdichtet) 

 

Im Eingriffsbereich besteht somit die Möglichkeit zur vollständigen Kompensation des 
baulichen Eingriffs. Bei Umsetzung der Planung entsteht ein positiver Kompensations-
überschuss von 44.030 Werteinheiten. Damit ist der Eingriff, der durch die Planung 
entsteht, ausgeglichen. Es ist keine externe Kompensation im Außenbereich der Ge-
meinde Bösdorf erforderlich. 

Das anzulegende mesophile Grünland über den Entwicklungsstatus des Ansaat-
grünlandes bedarf der dauerhaften Pflege nach einem noch zu definierenden Pflege-
rhythmus, der durch ein jährlich erfolgendes Monitoring an die witterungsbedingten 
Aufwüchse auf den modulüberstellten Flächen und den Randflächen anzupassen ist. 
Dementsprechend sind die Zeitpunkte der Mahd (mit oder ohne Mahdgutabtrag) bzw. 
der Beweidung am Bedarf der Regulierung der vorgefundenen Pflanzenartenstruktur, 
in Abhängigkeit von Quantität und Qualität, zur Erreichung des Entwicklungsziels 
anzupassen. 

Der Pflegezeitraum von 5 Jahre zur Sicherung der Kulturen gilt für alle neu anzulegen-
den Pflanzmaßnahmen: Baum-Strauch-Hecke und Baumreihe. 

Alle Gehölze, die nicht durch das Baugeschehen beseitigt werden und erhaltungs-
würdig sind, werden falls erforderlich während der Baumaßnahme geschützt und er-
halten. 

Den Anforderungen des § 6 NatSchG LSA in Verbindung mit § 14 BNatSchG 2009 
wird bei vollständiger Umsetzung der dargestellten Pflege- und Pflanzmaßnahmen 
genüge getan. 

 

6.4.2.6 Beschreibung der Ausgleichsmaßnahmen zum Artenschutz 

Im Kapitel Schutzgut Pflanzen/Tiere/biologische Vielfalt wurde ausgeführt, dass im 
nordöstlichen Randbereich des Projektgebiets ein Revier der Feldlerche nachge-
wiesen werden konnte. Durch die Installation eines Solarparks wird das Gebiet als 
Fortpflanzungs-, Ruhe- und Nahrungsstätten der Art direkt betroffen und ein Verbots-
tatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BNatSchG könnte ausgelöst werden, da die 
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Feldlerche Abstand zu Vertikalstrukturen einhält. Zur Vermeidung dieses Verbotstat-
bestandes sind entsprechende Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im räumlich funk-
tionalen Zusammenhang zu konzipieren und zu realisieren. 

Das Gutachterbüro VARIS stützt sich dabei auf die empfohlenen Artenschutzmaß-
nahmen für die Feldlerche des LANUV (2019) unter Zuhilfenahme des Fachautors 
(OELKE 1968) und definiert: 

 

Anlage von Brachen für die Feldlerche (ACEF1) 

 Anforderungen an den Standort  
o offenes Gelände mit weitgehend freiem Horizont, 

o wenige oder keine Gehölze und Vertikalstrukturen, 

o da die Feldlerche zu Gehölzstrukturen Abstand hält, eignet sich eine Kom-
pensationsfläche nur, wenn sie überwiegend: 

 50 m zu Einzelbäumen, 

 120 m zu Baumreihen und Feldgehölzen (von1 bis 3 ha Größe), 

 160 m zu geschlossenen Gehölzkulissen entfernt liegt, 

o keine Grünlandumwandlung vornehmen, stattdessen 

o explizite Nutzung von Ackerflächen für die Kompensation, 

o Sicherung der ausreichenden Entfernung des Maßnahmenstandorts zu poten-
ziellen Stör- und Gefahrenquellen (z.B. Straßen oder frequentierte Feldwege) 

o Aufgrund der Ortstreue der Feldlerche ist des Weiteren zu beachten, dass die 
Maßnahmenfläche möglichst nahe zu bestehenden Vorkommen der Feldlerche 
liegt, d.h., dass sie sich nicht weiter als 2 km entfernt sein sollte. 
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 Anforderungen an Flächengröße- und Ausprägung 
o bei Funktionsverlust eines Feldlerchenreviers muss die ausgeglichene Fläche 

mindestens einen Hektar je verlorenem Revier betragen, 

o im vorliegenden Fall sind zwei Brutreviere betroffen, demzufolge sind zwei 
Hektar als Ackerbrache zu kompensieren, 

o Ausführung durch:  

 Anlage von Ackerstreifen oder 

 Anlage von Parzellen durch Selbstbegrünung, 

o selbstbegrünende Brachen, insbesondere auf mageren Böden, sind Einsaaten 
vorzuziehen, 

o flächige Maßnahme sind zu favorisieren, 

o keine zu dichte Vegetation zulassen, da die Feldlerche offene Bodenstellen 
benötigt, 

o keine Düngemittel und Biozide einsetzen, 

o keine mechanische Beikrautregulierung erfolgen. 

 

 Pflege der Maßnahmenfläche 
o regelmäßige Pflege bzw. Anlage der Maßnahmenflächen, da Flächen mit zu 

dichter Vegetation ihre Attraktivität für die Feldlerche verlieren, 

o Rotation der Kompensationsmaßnahmen auf verschiedenen Flächen ist 
möglich, 

o keine Mahd / Bearbeitung innerhalb der Brutzeit der Feldlerche (April bis Mitte 
September), 

o Empfehlung: jährlich eine flache Bodenbearbeitung, welche vom 20.September 
bis 31.März, vorzugsweise Ende Februar, stattfindet, 

o die Maßnahmen sind direkt nach der Etablierung der Vegetation bzw. innerhalb 
der nächsten Brutperiode wirksam. 

o weitere Tierarten wie Rebhuhn und Feldhase nutzen die Brachflächen im Winter 
als Deckung und/oder zur Nahrungssuche, daher soll eine streifenweise Mahd 
erfolgen oder die Fläche erst ab Februar vollständig gemäht werden, 

o auch andere Feldvogelarten profitieren, z.B. Bluthänfling und Goldammer, und 
ebenso Greifvögel wie Turmfalke und Rotmilan finden ein erhöhtes Nahrungs-
angebot vor. 
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Gestaltungsmaßnahme Extensive Grünlandnutzung (G1) 

 innerhalb der PV-Freiflächenanlage werden die Flächen als extensives Grünland 
bewirtschaftet, 

  Einsaat von artenreichem, kräuterdominiertem und standortangepasstem Saatgut, 

 bei der Wahl des Saatguts sind, aufgrund der Bodenbeschaffenheit des Projekt-
gebiets, trockenheitsresistente Mischungen zu bevorzugen, Vorsicht bei Standard– 
Regiosaatmischungen (ev. Arten ergänzen oder weglassen), 

 Mindestanforderung der Artenzusammensetzung: Saatgutmischung mit 30 Wild-
pflanzenarten (besser 40 und mehr) enthalten, außerdem kräuterdominiert mit 
niedrigwüchsigen Arten, Saatstärke: 2-3 g pro m², 

 Verzicht auf Düngung und Spritzmitteleinsatz, 

 Flächenpflege: alternierende Mahd oder Beweidung mit Schafen, wobei Bereiche 
mit unterschiedlicher Pflegeintensität ausgewiesen werden (DULLAU & SCHOLZ 
2023). 

 

Bei vollständiger Umsetzung der oben beschriebenen Maßnahmenschritte zur Anlage 
einer Brache für Feldlerchen wird gewährleistet, dass keine Verstöße gegen die 
Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 BNatSchG zu besorgen sind. 

 

Eine vollständige Absicherung, dass keine Individuen durch Kollision verletzt oder ge-

tötet werden, kann nicht garantiert werden. Jedoch sind die Vermeidungsmaßnahmen, 

die Ausgleichmaßnahmen und auch die empfohlenen Gestaltungsmaßnahmen für 

eine extensive Grünlandnutzung geeignet, den Erhaltungszustand der lokalen 

Populationen der betroffenen Arten zu gewährleisten. 

 

Wird mit Fortschreibung der Planung ergänzt. 
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6.4.3 Grünordnerische Festsetzungen 

In der nachstehenden Tabelle sind die für den Bebauungsplan festgesetzten Maßnah-
men zusammengestellt, die der Vermeidung von Beeinträchtigungen der Schutzgüter 
und damit der Umwelt dienen. 
Schutzgut Tiere, Pflanzen und Lebensräume 

- Reduktion der überbaubaren Grundstücksfläche,  

- Abstände zwischen den Modulreihen von mind. 2,5 m für eine stabile Etablierung des Grünlandes, 

- eine Bodenfreiheit sichernde Zaunanlage für Wildtiere, 

- Anpflanzung neuer Grünstrukturen innerhalb des Geltungsbereichs zur landschaftlichen Einbindung 
mit positiver „Neben“-Wirkung auf die Artenvielfalt, 

Schutzgut Boden 

- Versiegelung auf notwendiges Maß reduzieren, 

- wasserdurchlässige Materialien bei Zuwegungen und Stellplätzen  

Schutzgut Wasser 

- s. Maßnahmen Schutzgut Boden, 

- Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers direkt auf der Fläche, 

Schutzgut Klima / Luft 

- s. Maßnahmen Landschaftsbild, 

- indirekte Wirkung der Heckenpflanzung auf Windgeschwindigkeit und Bodenfeuchtigkeit sowie 
Biodiversität 

Schutzgut Landschaftsbild 

- Beschränkung der Anlagenhöhehöhe auf 4 m über Grund, 

- Erhalt der vorhandenen Grünstrukturen im direkten Umfeld des Geltungsbereiches 

- Einbindung des Plangebietes in die Umgebung durch Neuanlage einer Heckenanpflanzung 

- Einbindung des Plangebietes in die Umgebung durch Neuanlage einer Baumreihe 

Grünordnerische Maßnahmen 

- Festlegungen zur Gestaltung der Wege- und Stellflächen, 

- Sicherung der vorhandenen Grünstrukturen im unmittelbaren Umfeld des Plangebietes, 

- Pflanzung einer Laubhecke und einer Laubbaumreihe innerhalb des Geländes, 

- Anlage einer ausgedehnten mesophilen Grünlandfläche, 

- Ökologische Baubegleitung bei der Errichtung der PV-Freiflächenanlage mit Bauzeitenregelung 
(einschließlich Lieferverkehr), 

- Externe Artenschutzmaßnahme zum Erhalt der Feldlerchenpopulation in der Nähe des Eingriffsortes 

- Grünordnerische Hinweise zu Gehölzpflanzungen und Artenschutz für verschiedene Vogelarten 
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Im Rahmen der Bebauungsplanung wurden die Möglichkeiten, Beeinträchtigungen 
von Natur und Landschaft gering zu halten, umfassend berücksichtigt. 

Entsprechend den Forderungen der Eingriffsregelung sind die von dem Vorhaben aus-
gehenden Beeinträchtigungen nach Möglichkeit zu vermeiden, zu minimieren und 
soweit dies nicht möglich ist, sind die am Eingriffsort entstehenden Funktionsverluste 
des Naturhaushaltes oder des Landschaftsbildes zu kompensieren. 

Potentielle Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft sind bei Umsetzung des 
Bebauungsplans auf ein Minimum zu beschränken indem die geltenden gesetzlichen 
Bestimmungen und Normen zum Schutz von Boden, Grundwasser, Luft, Flora und 
Fauna Beachtung finden. Zum Ausgleich bzw. Ersatz potentieller Beeinträchtigungen 
erfolgen grünordnerische Festsetzung, die z.B. Flächen zum Anpflanzen von vorwie-
gend heimischen, standortgerechten Gehölzen definieren. 

 

6.4.3.1 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und 
Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 9 Nr. 1a BauGB) 

 

Die Stellplatzfläche (Wendekreis und Aufstellfläche Feuerwehr) ist teilversiegelt aus-
zuführen. Für die Oberflächenbefestigung sollen Fugen und offenporige Beton-
pflastersteine verwendet werden, um eine zeitversetzte Versickerung sicherzustellen. 

Die übrigen Wegeflächen sollen mit einer wassergebundenen Decke ausgeführt 
werden. 
Begründung 

Die Festsetzung zur Befestigung wirkt sich positiv auf das Schutzgut Wasser und 
Boden aus. Sie dient der Einschränkung zusätzlicher Versiegelung und trägt zur Rück-
haltung von Niederschlagswasser bei.  

 

6.4.3.2 Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die 
Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 
1 Nr. 25 BauGB) 

Die durch Planeintrag gekennzeichneten Gehölzbestände sind - soweit möglich - zu 
erhalten und abgegangene Bäume bzw. Sträucher entsprechend durch standortge-
rechte, einheimische Arten zu ersetzen (siehe Liste Anlage 1). Des Weiteren sind 
Bäume im direkten Umfeld aktiver Bautätigkeit entlang des Projektgebietes bzw. der 
Zuwegung während der Bautätigkeit mit einem Stammschutz oder einem 
Biotopschutzzaun zu versehen. 
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Begründung 

Zum Schutz der vorhandenen Baum- und Gehölzstrukturen sind weitestgehend die 
vorhandenen Bestände zu erhalten, damit soll die prägende Grünstruktur innerhalb 
des Plangebietes bzw. angrenzend an das Plangebiet erhalten bleiben. 

 

6.4.3.3 Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie 
Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB) 

Anlage einer Heckenpflanzung 

Innerhalb der Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflan-
zungen ist eine Strauch-Hecke auf einer Fläche von 2.000 m² im 3-reihigen Verband 
aus standortgerechten gebietsheimischen Gehölzarten gemäß Artenliste anzulegen. 
Die Anpflanzung der Sträucher ist mit mindestens drei verschiedenen Arten der vorge-
gebenen Pflanzenarten in 3-5er Gruppen auszuführen in einem Raster von 1 m*1 m. 

Die Gehölzliste in der Anlage zum Umweltbericht sind Empfehlungen und haben 
keinen abschließenden Charakter. 
Begründung 

Diese Festsetzung dient dem Teilausgleich der Eingriffsfolgen, der Sicherung eines 
Mindestumfanges an Grünvolumen im Plangebiet. 

 

Anlage einer Baumreihe 

Innerhalb der Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflan-
zungen ist eine Baumreihe auf einer Fläche von 600 m² im einreihig Verband aus 
standortgerechten gebietsheimischen Gehölzarten gemäß Artenliste anzulegen. Die 
Anpflanzung der Bäume ist in einem Abstand von mind. 8 m auszuführen. 

Die Gehölzliste in der Anlage zum Umweltbericht sind Empfehlungen und haben 
keinen abschließenden Charakter. 

Begründung 

Diese Festsetzung dient dem Teilausgleich der Eingriffsfolgen, der Sicherung eines 
Mindestumfanges an Grünvolumen im Plangebiet. 

 

6.4.3.4 Grünordnerische Hinweise 

Gehölzpflanzungen 

• Alle festgesetzten Gehölzpflanzungen sind zu erhalten, dauerhaft zu pflegen und 
bei Abgängigkeit mit den gleichen Gehölzen zu ersetzen.  

• Alle grünordnerischen Maßnahmen auf den ausgewiesenen Flächen sind in der 
Pflanzperiode nach Bauabnahme durchzuführen. 



BP Bösdorf Freiflächen-Photovoltaikanlage -Vorentwurf-  

65 

Fachgerechte Mindestabstände zu Leitungen und Grundstücken sind dabei ein-
zuhalten.  

• Baustelleneinrichtungen, baubedingte Lagerflächen u. ä. sind nur auf dem Bau-
grundstück zulässig. 

• Die Begrünung ist auf den ausgewiesenen Flächen umzusetzen.  
• Bauzeitenregelung: Die Baufeldfreimachung für Offenlandstrukturen wird für die 

Zeit vom 1. September bis 28./29. Februar, d.h. außerhalb der Brutzeit der in 
diesen Strukturen brütenden Arten, festgelegt. 

 

Artenschutz 

Zum Schutz der Vögel darf die Baufeldfreimachung nur außerhalb der Brutzeit vom 1. 
Oktober bis 28./29. Februar erfolgen. Alternativ ist das Nichtvorhandensein von Nist-
plätzen unmittelbar vor dem Eingriff zu überprüfen und zu dokumentieren.  
Vor der Baufeldfreimachung ist eine ökologische Baubegleitung durch einen fach-
kundigen Sachverständigen durchzuführen. Die ökologische Baubegleitung dient der 
Vermeidung potentieller Verluste von Individuen bei Überwinterungs- und Fort-
pflanzungsstätten. Das Ergebnis ist schriftlich zu protokollieren und der Naturschutz-
behörde des Bördekreises vorzulegen. 
Bei möglichen Brutrevierverlusten von Vögel sind geeignete Gehölzstrukturen mit 
heimischen Sträuchern zu entwickeln. Bei Reptilienfunde sind diese in sichere Berei-
che in der Nähe umzusetzen. 
Während der Bauausführung sind jegliche Hinweise auf vorkommende geschützte Tier 
und Pflanzenarten nachzugehen und bei Verdacht ist unverzüglich die Untere Natur-
schutzbehörde des Bördekreises zu informieren. 
 

Bodenschutz 

Bei der Veränderung der Erdoberfläche ist der Boden im nutzbaren Zustand zu erhal-
ten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu schützen (§202 BauGB). Im Übrigen gilt 
die DIN 18915 in der aktuellen Fassung. 

 

Niederschlagswasser 

Es ist vorgesehen, das gesamte anfallenden Oberflächenwasser der Modulflächen 
und der Wegeflächen bzw. Standflächen der Transformatoren und Wechselrichter 
direkt am Anfallort in der Grünlandfläche versickern zu lassen. Es soll keine Einleitung 
in ein Gewässer erfolgen. 
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6.4.3.5 Zusammenfassung Grünordnerische Festsetzungen 

Gemäß § 14 BNatSchG ist die Errichtung der PV-Anlage als Eingriff in Natur und Land-
schaft zu werten. Eingriffe bedürfen der Genehmigung. Diese darf laut § 15 Abs. 2 und 
§ 15 Abs. 5 BNatSchG nur erteilt werden, wenn unvermeidbare Beeinträchtigungen in 
einer angemessenen Frist durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege ausgeglichen (Ausgleichsmaßnahmen) oder ersetzt (Ersatzmaßnah-
men) werden. Die Bewertung des Eingriffs und die Abschätzung des Kompensations-
bedarfs wurden entsprechend dem „Bewertungsmodell Sachsen-Anhalt“ durchgeführt. 
Auf der Fläche kann durch die beschriebenen Minderungs- und Ausgleichsmaß-
nahmen der bauliche Eingriff ausgeglichen werden. 
Ein Teil der artenschutzrechtlichen Maßnahmen für verschiedene Vogelarten zur Wah-
rung des § 44 BNatSchG kann durch Einhaltung der Bauzeitenregelung abgesichert 
werden. Für den Schutz der Feldlerche bedarf es der Sicherung einer externen 
Ausgleichsmaßnahme in räumlicher Nähe zum Vorhabensstandort, welche im Rah-
men der Fortschreibung der Bauleitplanung konkretisiert wird. 
Der Ausgleich ist somit innerhalb des Geltungsbereiches des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplanes Bösdorf Freiflächen-Photovoltaikanlage, der Gemeinde Bösdorf, Orts-
teil der Stadt Oebisfelde-Weferlingen, gemäß den Festsetzungen zu erbringen. 
Die beschriebenen Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen sind zudem im Durchfüh-
rungsvertrag zu regeln. 
 

 Maßnahmen zur Verwirklichung 

6.5.1 Bodenordnung 

Maßnahmen der Bodenordnung sind zur Verwirklichung des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplans nicht erforderlich. Die Flächen werden über einen Pachtvertrag mit 
einem ortsansässigen Landwirt zur Verfügung gestellt. 
 

6.5.2 Entschädigungen 

Durch die Festsetzungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplans werden keine 
Entschädigungsansprüche im Sinne der §§ 39 bis 44 BauGB ausgelöst. 
 

6.5.3 Erschließung 

6.5.3.1 Verkehrliche Erschließung 

Im Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes werden Verkehrs-
flächen mit besonderer Zweckbestimmung als private Zufahrt gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 11 
BauGB festgesetzt. Eine private Zufahrt an der L 24 erschließt das Solarfeld auf der 
Flurstück 273 Flur 3 Gemarkung Bösdorf. 
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6.5.3.2 Stromversorgung 

Von den Elektrogebäuden aus erfolgt der Anschluss an das Mittelspannungsnetz über 
eine bzw. mehrere Erdleitungen zu den Netzverknüpfungspunkten. Dabei wird auch 
außerhalb des Geltungsbereiches der Bau von Erdleitungstrassen und Elektroüber-
gabestationen erforderlich. 
 

6.5.3.3 Telekommunikation 

Zur Fernüberwachung muss eine Telekommunikationsleitung an das vorhandene Te-
lekommunikationsfestnetz angeschlossen werden. 
 

 

 Wesentliche Auswirkungen 

6.6.1 Umwelt 

Die Umweltauswirkungen werden im Umweltbericht beschrieben. Aufgrund der 
Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen werden sich folgende ökologische Verbes-
serungen einstellen: 

• Der Artenschutz wird einerseits durch Erhalt, Neuschaffung und Pflege von 
Biotopen gefördert und durch Einhaltung der Bauzeitenregelung abgesichert. 

• Gehölze und Gehölzsäume bilden neue wertvolle Biotopvernetzungslinien in 
Richtung Drömling als nächstgelegene Biotopverbundfläche. 

• Der Aufbau von organischer Substanz im Boden wird auf großen Teilen der 
Planungsflächen verbessert. 

• Das Bodenleben wird aktiviert. 

• Das Kleinklima wird verbessert. 

 

Fazit der Umweltprüfung: 

Die Auswirkungen der mit diesem vorhabenbezogenen Bebauungsplan verbundenen 
umfangreichen Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen sind im Vergleich zur 
vorhergehenden Nutzung (Vorbelastungen) nicht erheblich. 

 

6.6.2 Städtebauliche Entwicklung 

Durch die Festsetzungen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft sowie die Festsetzungen zur Anlage von extensiv genutzten 
Wiesen und zum Anpflanzen von linearen Gehölzstrukturen ergeben sich durchaus 
mit der unmittelbaren Umgebung interagierende Grünzüge. 
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Die städtebauliche Entwicklung wird nur vorübergehend geprägt, da die Nutzung als 
Freiflächen-Photovoltaikanlage zeitlich befristet sein wird. 

 

6.6.3 Verkehr 

Durch den vorhabenbezogenen Bebauungsplan ein Sondergebiet nach § 11 (2) 
BauNVO mit der Zweckbestimmung „Solar" entwickelt. Ein zusätzliches Verkehrs-
aufkommen ist durch die Realisierung der plangegenständlichen Photovoltaik-
Freiflächenanlage nicht zu erwarten. 

 

6.6.4 Wirtschaft 

Durch den vorhabenbezogenen Bebauungsplan wird die Voraussetzung für das Bau-
recht einer Photovoltaik-Freiflächenanlage geschaffen. Durch die Wertschöpfung aus 
dem Betrieb der Anlage wird die Wirtschaftskraft des Ortsteils Bösdorf in der Einheits-
gemeinde Stadt Oebisfelde-Weferlingen für die Dauer des Betriebes der Anlage ge-
stärkt. 

 

6.6.5 Städtischer Haushalt 

Der Einheitsgemeinde Stadt Oebisfelde-Weferlingen entstehen durch die Aufstellung 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes und durch die Realisierung der Photo-
voltaik-Freiflächenanlage keine Kosten. Dies wird im Durchführungsvertrag mit dem 
Vorhabenträger Solar Provider Group SP Development Europe GmbH geregelt. 

Durch die Festsetzungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplans werden der Ein-
heitsgemeinde Stadt Oebisfelde-Weferlingen ebenfalls keine Kosten entstehen. 
Somit werden von der Einheitsgemeinde Stadt Oebisfelde-Weferlingen keine Haus-
haltsmittel im Zusammenhang mit dem Bau, dem Betrieb und mit dem Rückbau der 
Photovoltaik-Freiflächenanlage benötigt 
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 Zusätzliche Angaben 

6.7.1 Verwendete Unterlagen und angewandte Untersuchungsmethoden 

Die Umweltprüfung und der Umweltbericht wurden nach den Vorschriften des Bau-
gesetzbuches (BauGB) durchgeführt. Er stützt sich auf die inhaltlichen Vorgaben der 
Anlage 1 zu § 2 Abs. 4, §§ 2a und 4c BauGB. Der Umweltbericht wurde nach dem 
Leitfaden zur Umweltprüfung in der Bauleitplanung (ergänzte Fassung) ausgearbeitet.  

Für die abiotischen Schutzgüter wurden teilweise zusätzliche Daten aus den Online-
Kartendiensten des Landesamtes für Geologie und Bergwesen verwendet. 

Für die biotischen Schutzgüter wurde zusätzlich eine Abfrage beim Landesamt für Um-
weltschutz Sachsen-Anhalt (LAU) zu verfügbare Daten durchgeführt. Des Weiteren 
erfolgten Recherchen auf den Internetseiten des LHW-Landesbetrieb für Hochwasser-
schutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt: Gewässerkundlicher Landesdienst; 
(Datum des Zugriffs: 19.06.2023, mehrfach danach). 

Die zu erwartenden Auswirkungen auf die Schutzgüter sowie die Gesamtbewertung 
der erheblichen Auswirkungen erfolgte verbal-argumentativ.  

Es wurden folgende Gutachten, Fachbeiträge, Planunterlagen und Richtlinien zur Er-
stellung des Umweltberichtes zu Hilfe gezogen: 

 

Raumordnung, Landesentwicklung, vorbereitende Bauleitplanung 

• Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr (2010): Landesentwicklungsplan 
2010 des Landes Sachsen-Anhalt in der Fassung vom 16.Februar 2011 
(GVBl. LSA Nr. 6/2011, S. 160), 

• Regionale Planungsgemeinschaft Magdeburg (2020): Regionaler Entwicklungs-
plan für die Planungsregion Magdeburg, 2. Entwurf in der Fassung des Beschlus-
ses der Regionalversammlung zur Trägerbeteiligung/öffentlichen Auslegung vom 
29.09.2020, 

• Flächennutzungsplan der Stadt Oebisfelde-Weferlingen. 

 

Fachgesetze und Verordnungen 

• Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 
(BGBl.S.2414), in der zurzeit geltenden Fassung, 

• Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), in der zurzeit geltenden Fassung, 

• Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) - Gesetz zum Schutz vor schädlichen 
Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten vom 17. März 1998  
(BGBl. I S. 502), in der zurzeit geltenden Fassung, 
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• Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. S. 2542), in der zurzeit geltenden Fassung, 

• Freiflächenanlagenverordnung 
(FFAVO) Vom 15. Februar 2022, in der zurzeit geltenden Fassung,, 

• Naturschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (NatSchG LSA) vom 10.12. 2010, 
(GVBl. LSA Nr. 27/2010 S. 569), in der zurzeit geltenden Fassung, 

• Denkmalschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (DenkmSchG LSA) vom  
21. Oktober 1991, in der zurzeit geltenden Fassung, 

• Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) vom 24. Februar 2012 (BGBl. I S. 212), in der 
zurzeit geltenden Fassung, 

• Richtlinie zur Bewertung und Bilanzierung von Eingriffen im Land Sachsen-Anhalt 
(Bewertungsmodell Sachsen-Anhalt), RdErl. des MLU, MBV, MI und MW vom  
16. November 2004, in der zurzeit geltenden Fassung, 

• Wassergesetz für das Land Sachsen-Anhalt (WG LSA) vom 16. März 2011 
(GVBl. LSA Nr. 8/2011 S. 492), in der zurzeit geltenden Fassung, 

• Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vom 31.Juli 2009, BGBl.I S. 2585, in der zurzeit 
geltenden Fassung. 

 
Gutachten, Studien und sonstige Untersuchungen und Datenquellen 
• Landschaftsprogramm des Landes Sachsen-Anhalt; Hrsg.: Ministerium für Umwelt 

und Naturschutz des Landes Sachsen-Anhalt, 1994, aktualisiert 2009, 

• Daten des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt, 

• Daten des Raumordnungskatasters Sachsen-Anhalt, 

• Daten des Landesamtes für Geologie und Bergwesen (Online-Kartendiensten), 

• Daten des LHW-Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft 
Sachsen-Anhalt - Gewässerkundlicher Landesdienst, 

• Faunistische und Floristische Erfassungen sowie Artenschutzfachbeitrag 2023-
2024; VARIS, Göttingen, Stand April 2024, 

• Landschaftsplan Bösdorf (2007), 

• www. Stadt Oebisfelde-Weferlingen, Fachbereich Baudienstleistungen. 

 
Wird mit Fortschreibung der Planung ergänzt. 
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6.7.2 Hinweise auf Schwierigkeiten 
bei der Zusammenstellung der Angaben 

Obwohl die Auswirkungen auf die Schutzgüter und deren Wechselwirkungen nicht im-
mer exakt zu prognostizieren sind, lassen sich entstehende Risiken größtenteils ab-
schätzen. Auf Grund der vorliegenden Informationen ist davon auszugehen, dass die 
relevanten erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter hinreichend be-
schrieben und bewertet wurden. 

Wird mit Fortschreibung der Planung ergänzt. 

 

6.7.3 Geplante Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen 
Umweltauswirkungen bei Durchführung der Planung (Monitoring) 

Im Rahmen des Monitorings muss die Gemeinde überprüfen, ob es nach Realisierung 
des Bebauungsplans, wie dargestellt, nur zu einer minimalen Verschlechterung des 
Landschaftsbildes kommt, ob die festgesetzten grünordnerischen Maßnahmen den 
Eingriff minimieren und ob unvorhergesehene nachteilige Umweltauswirkungen auf-
getreten sind. Soweit die Gemeinde über ein geeignetes Umweltüberwachungssystem 
verfügt, kann die Kontrolle auf diesem Weg erfolgen. Darüber hinaus ist sie auf zu-
sätzliche Informationen der zuständigen Umweltbehörden angewiesen. 

Die bereits im Vorfeld der Planung erkennbaren Risiken vor allem für die Schutzgüter 
Pflanzen/Tiere/Biologische Vielfalt, Boden/Wasser sowie Landschaftsbild/Mensch 
wurden bei der Aufstellung des Bauleitplans im Hinblick auf Vermeidungs- und Mini-
mierungsmaßnahmen besonders berücksichtigt. 

Erhebliche Auswirkungen können nach derzeitigem Kenntnisstand ausgeschlossen 
werden.  

Wider Erwarten auftretende negative Auswirkungen auf die Schutzgüter sind frühzeitig 
zu erfassen. 

Die Umsetzung und der dauerhafte Unterhalt der umfangreichen Minderungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen sind zu überwachen. 

Die Überwachung dient dazu, dass die Gemeinde in der Lage ist, geeignete Maßnah-
men zur Abhilfe gegen unvorhergesehene nachteilige Umweltauswirkungen zu ergrei-
fen. Es verpflichtet die Gemeinde jedoch nicht dazu, diese Maßnahmen auch tatsäch-
lich durchzuführen. 

Der Vorhabensträger ist für die Beauftragung der Sachverständigen und die termin-
gerechte Durchführung der fachlichen Kontrollen verantwortlich. Die Stadt Oebisfelde-
Weferlingen hat diese Verpflichtung zu überwachen. Die Überwachung soll 

• durch einen oder mehrere Sachverständige erfolgen, 

• im 1. Jahr nach der Fertigstellung der Freiflächen-Photovoltaikanlage beginnen, 

• im Abstand von 5 Jahren erfolgen, 
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• 21 Jahre nach Fertigstellung der Freiflächen-Photovoltaikanlage enden. Durch-
zuführende Überwachungsmaßnahmen und deren Zeitpunkt sind mit dem bzw. 
den beauftragten Sachverständigen entsprechend den örtlichen Erfordernissen 
abzustimmen. 

Für den vorliegenden Bebauungsplan sind keine Maßnahmen zum Monitoring erfor-
derlich, die über das übliche Maß einer Kontrolle zur Einhaltung der Festsetzungen 
des Bebauungsplans hinausgehen. 
Wird mit Fortschreibung der Planung ergänzt. 

 

 Zusammenfassung 

Wird mit Fortschreibung der Planung ergänzt. 
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7 Abwägung der beteiligten privaten und öffentlichen Belange 

wird im Laufe des Verfahrens konkretisiert 
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